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1. Beschreibung der Einrichtung
1.1. Angaben zum Trager

Die AWO tritt als einer der groBen Wohlfahrtsverbande in Deutschland fur eine soziale
gerechte Gesellschaft ein, will demokratisches, verantwortliches Denken und Handeln
fordern, sowie die Menschen dabei unterstitzen, ihr Leben eigenstandig und
verantwortlich zu gestalten. Grundlagen fir das Handeln in der Arbeiterwohlfahrt sind
das Leitbild und die Leitsatze der AWO. Im Vordergrund stehen hierbei: Solidaritat,
Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit.

Diese Werte werden auch schon im Bereich der frihkindlichen Bildung berticksichtigt.
Der AWO-Regionalverband Rhein-Erft & Euskirchen hat zurzeit mehr als 50 Kitas unter
seiner Tragerschaft.

Der Regionalverband unterhalt Kindertagestatten in:

e Bedburg

* Bergheim

e Elsdorf

e Erftstadt

* Frechen

e Hirth

e Kerpen

* Wesseling
® Mechernich
¢ Hellenthal
¢ Euskirchen

Nahere Informationen zum Regionalverband finden Sie unter
www.awo-bm-eu.de.

1.2 Zielgruppen und Einzugsgebiet der Einrichtung

Zielgruppe unserer Einrichtung sind Kinder von 2 Jahren bis zum Eintritt in die
Grundschule. Die Aufnahme lauft Uber den Kitanavigator der Stadt Erftstadt. Die
Einrichtung liegt in Erftstadt-Liblar mit direkter Nahe zur Ville. Dort gibt es viele Seen und
ein riesiges Waldgebiet. Zudem liegt die Einrichtung 5 Minuten fuBlaufig vom Bahnhof
Erftstadt entfernt.

1.3 Rahmenbedingungen Personal

Der Personalbestand setzt sich aus padagogischen Mitarbeiter*innen und
Auszubildenden zusammen. Folgende Berufszweige sind vertreten:
Sozialpadagog*innen, Erzieher*innen, Kinderpfleger*innen und Berufspraktikant*innen.
Das padagogische Personal wird von einer Hauswirtschaftskraft, einer Alltaghelferin und
einer Aushilfe im Alltag unterstutzt.
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Gruppenzusammensetzung

Die Einrichtung besteht aus zwei Gruppen. In der Fuchsgruppe werden Kinder im Alter
von 2-6 Jahren betreut (Gruppenform 2) und in der Dachsgruppe betreuen wir Kinder im
Alter von 3-6 Jahren (Gruppenform 3). Die GruppengréBe entspricht circa 20 Kindern pro
Gruppe.

Offnungszeiten

Die Einrichtungisttaglich von 7:30 Uhr - 16:30 Uhr geoffnet. Es werden Betreuungszeiten
von 35 und von 45 Stunden angeboten. Somit sind die Betreuungszeiten im Zeitraum von
7:30 Uhr—-14:30Uhr oder bis 16:30 Uhr, je nach Stundenanzahl.

SchlieBungszeiten

Die Einrichtung schlieBt in den Sommerferien 3 Wochen. In den Weihnachtsferien wird
die Kindertageseinrichtung zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Wahrend
der SchlieBungszeitim Sommer konnen die Eltern' nach Absprache eine ,,Notbetreuung*
in einer unserer AWO-Partnereinrichtungen bekommen. Weitere SchlieBtage, wie
Konzeptionstage oder der Betriebsausflug werden den Eltern rechtzeitig mitgeteilt.

Eine Notbetreuung, wahrend der mindestens 2- wdchigen SchlieBungszeiten (meistens
3-wochig) der Kindertageseinrichtung ist nur  moglich, wenn beide
Personensorgeberechtigten frihzeitig eine schriftliche Bescheinigung einreichen, in
denen eine Urlaubssperre fur diesen Zeitraum bestatigt wird. Bitte bedenken Sie auch,
dass das Jugendamt fur Kinder in Kindertagesstatten, mindestens einmal im Jahr eine 3-
wochige Erholungszeit, mindestens jedoch 2 Wochen am Stlick vorsieht, in denen die
Tageseinrichtung nicht besucht wird.

1.4 Schwerpunkte/Ausrichtung

In unserer Einrichtung wird das ,teiloffene Konzept“ umgesetzt, d.h. die Kinder haben
eine feste Gruppenzugehdrigkeit, treffen sich aber im Kitaalltag zum gemeinsamen
Spielen, Essen und Ausruhen gruppenubergreifend. Unser Ziel ist es, allen Kindern in
allen Bildungsbereichen Erfahrungsmoglichkeiten zu bieten und Ilhre eigenen
individuellen Bedurfnisse auszuleben, weiterzuentwickeln und zu unterstutzen.

Bewegung und Kérpererfahrungen

Der hohe Bewegungsdrang von Kindern, kann durch die Weite des
Raumes im Wald und auf dem AuBengeldande der Kindertageseinrichtung aufgelost
werden. Die mit dem Forster abgesprochenen Waldplatze und das kleine Waldchen auf
dem Kitagelande bieten ideale Voraussetzung fir vielfaltige und korperliche Aktivitaten.
Die Kinder konnen auf Baume klettern, Uber Baumstamme balancieren, Krabbeln,
Rennen, Turnen, Schleichen, Toben und Hupfen. lhren natlrlichen Bewegungsdrang
kdnnen sie so in positiver Weise entfalten. Durch die unterschiedlichen
Bewegungsanforderungen wird ein selbstbewusstes Korpergefihl, ausgepragter
Gleichgewichtssinn, Kontrolle Uber die eigene Kraft und die eigene Aktivitat des Kindes
gefordert. Die komplexen Bewegungsablaufe ergeben sich selbstverstandlich aus
unterschiedlichen Ebenen durch eigenen Antrieb und Motivation.

1 Zur Vereinfachung des Lesens benutzen wir das Wort ,Eltern“ anstatt ,Personensorgeberechtigte®.
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Umwelterziehung und Nachhaltigkeit

Fur die Zukunft unserer Erde ist es von groBer Bedeutung die Natur nachhaltig zu
schutzen. Hier gilt es bereits fruh einen Grundstein fur den verantwortungsvollen Umgang
der Kinder mit und in der Natur zu legen. Man wird nur schutzen, was man liebt und man
kann nur lieben, was man kennt! Es ist unerlasslich, dass Kinder hautnah die Natur
erleben und mitihr umzugehen lernen, weil es flr den Fortbestand unserer Kultur wichtig
ist, dass die Natur geachtet und geschutzt wird. Nur wer die Natur als erschopfliches
Element kennenlernt und ihre Einzigartigkeit schatzt, kann zu ihrer Erhaltung beitragen.
Die Kinder in der Kindertagesstatte Eulenkinder erlernen den Umgang mit Tieren, die
Zusammenhange von Natur und Leben und entwickeln dadurch einen emotionalen
Bezug, sowie eine Bindung zur Natur, bestaunen, schatzen sie wert und 6ffnen zusatzlich
ihren Blick fur ihre Eigenarten und Wunder. DarUber hinaus haben sie die Moglichkeit
naturgegebene Veranderungen wie Jahreszeiten, Temperatur, Wetter, Tageszeiten,
Gerliche und die Entwicklungen der Pflanzen und Tiere intensiv wahrzunehmen.

Inklusion

Wir betreuen in unserer Einrichtung Kinder mit und ohne kérperliche, seelische und
geistige Beeintrachtigungen, sowie Kinder jeder Herkunft und Religion. Jedes Kind hat ein
Recht auf Teilhabe, sowie Chancen- und Bildungsgleichheit.

Wir beschaftigen geschultes Personal, welches gezielt durch die tragerinternen
Fachberatungen fur Inklusion praktisch unterstltzt und beraten wird. Férderungen
beziehen sich auf Erkenntnisse der kontinuierlichen Entwicklungsbeobachtung und
deren Dokumentation, sowie individuelle MaBnahmeplane zur Unterstutzung.
Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten ist dauerhaft und eng. Die Kinder werden in
einzelnen Angeboten und auch in Klein- oder GroBgruppen gefordert. Dem Alltag mit
seinen

vielfaltigen Anforderungen und Aufgaben kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu. Dabei
sollte das alltagliche Miteinander auf die kindlichen Bedurfnisse abgestimmt und flr sie
unmittelbar erleb- und nachvollziehbar sein. Das Kind ist dabei immer der MaBstab.
Das Ziel ist die stetige Inklusion mit den besonderen Anforderungen des einzelnen Kin-
des. Generell ist Inklusion die Aufgabe aller beteiligten Menschen. Wir betrachten
ausnahmslos alle Kinder als Bereicherung der sie umgebenden Gemeinschaft.

Entwicklung der Personlichkeit

Jedes Kind bringt individuelle Bildungspotentiale von Geburt an mit. Das Ziel unserer
Arbeit ist, diese Potentiale frihzeitig zu entdecken, fordern und herauszufordern. Das
bedeutet auch, die Entwicklung der Personlichkeit des Kindes zu unterstltzen und
Maoglichkeiten zu schaffen, damit sich das Kind vielseitig entfalten kann.

Situationsorientierter Ansatz
Wir arbeiten nach dem Situationsorientierten Ansatz und kénnen dadurch gezielt auf die
Bedurfnisse, Interessen, Wunsche und Ideen der Kinder eingehen.
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Sprache und Kommunikation

Durch das Erleben von Naturphdnomenen bieten sich von alleine verschiedenste
Kommunikationsmoglichkeiten. So entstehen beispielsweise Unterhaltungen Uber das
Wetter, die Pflanzen, verschiedene Gerdusche des Waldes, umherfliegende, kriechende
oder schwimmende Lebewesen, beobachtete Reaktionen von anderen Kindern, aus
denen haufig Fragen entstehen, wodurch eine neue Person gefunden werden muss, die
moglicherweise eine Antwort weiB. Durch diesen Ablauf kommunizieren die Kinder den
ganzen Tag und erweitern ihr Wissen spielerisch. Das Schaffen von taglichen
Sprachanlassen, das Begleiten der Kinder mit Sprache, Spielen, Liedern, Gesprachen
und Bilderblchern fordert die Sprache der Kinder zusatzlich.

Korper, Gesundheit, Ernahrung

Das Anliegen einer jeden Kindertageseinrichtung besteht darin, die Sinne zu fordern.
Damit sind der auditive (Horen), visuelle (Sehen), olfaktorische (Riechen), gustatorische
(Schmecken) und taktile (FUhlen) Sinn gemeint. Neben diesen gibt es noch den
kindsthetischen (Bewegungsempfindung) und den vestibularen (Gleichgewichtssinn)
Sinn. Kinder mussen zuerst sehen, berthren und erleben, bevor sie Erklarungen
aufnehmen kénnen. Und wo ginge dies besser als in der Natur? Hier erleben die Kinder
alles aus erster Hand und nachster Nahe.

2. Eingewohnungsphase

Neben den Aufnahmegesprachen finden intensive Gesprache zur Eingewdhnung
(zeitlicher Ablauf, Schlaf- und Essgewohnheiten der Kinder, Rituale beim Wickeln oder
zum Einschlafen/Trésten) mit den Eltern statt. Dabei werden die Wulnsche und
Erwartungen, aber auch Fragen der Eltern besprochen und dokumentiert.

Die Eingewohnung findet in Anlehnung an das ,,Berliner Eingewdhnungsmodell® statt.
Hierbei geht es darum, fir den Ubergang vom Elternhaus zur Tageseinrichtung unter
Berlcksichtigung des bindungstheoretischen Grundwissens einen positiven Grundstein
zu legen. Wichtig ist es, dass das Kind sowie die Eltern genligend Zeit fur eine gelingende
Abldésung haben. Ein Elternteil begleitet das Kind in den ersten drei Tagen in die
Kindertagesstatte, bleibt mit dem Kind eine Stunde in der Einrichtung und geht
gemeinsam mit dem Kind anschlieBend nach Hause. In dieser Zeit findet kein
Trennungsversuch statt.

Die Bindungsperson sucht sich einen festen Platzund bildet damit den ,,sicheren Hafen“.
Sie verhalt sich passiv, spielt nicht mit, ist aber vor Ort. Die Erzieherin versucht an diesen
Tagen eine vorsichtige, nicht drdngende Kontaktaufnahme und beobachtet das Verhalten
zwischen der Bezugsperson und dem Kind. Ab dem 4. Tag geschieht ein vorsichtiger
Trennungsversuch, der mit der Bezugsperson abgestimmt wird. Die Bezugsperson
verlasst nach Ubergabe des Kindes den Bereich, verbleibt aber in der Nahe. Die Trennung
passiert fur max. 30 Minuten. Die Reaktion des Kindes ist der MaBstab fur das weitere
Vorgehen.

Nach der Eingewdhnungsphase findet, in der Regel nach 6-8 Wochen, nochmals ein
Gesprach zum Austausch zwischen Eltern und Mitarbeitenden statt um das gewonnene
Vertrauen zu starken. Die Eingewdhnungsphase wird individuell an die BedUrfnisse des
Kindes angepasst. Generell findet die Eingewdhnungsphase auf dem Gelande der
Kindertagesstatte statt.
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3. Partizipation und Beschwerden von Kindern

Die rechtlichen Grundlagen beziehen sich auf:

¢ Die UN-Kinderrechtskonvention Artikel 12: Berucksichtigung des Kindeswillens
¢ DasKinder- und Jugendhilfegesetz - 845 SGB VIII: Erlaubnis flr den Betrieb einer

Einrichtung

Partizipation in der Kita (Kindertageseinrichtung) bedeutet, dass Kinder aktiv an
Entscheidungen beteiligt werden, die ihr Leben in der Kita betreffen und die Mdglichkeit
haben, ihre Meinungen, Winsche und BedUrfnisse einzubringen. Es geht darum, dass
Kinder nicht nur passive Empfanger von Angeboten sind, sondern gleichberechtigt im
Kita-Alltag wahrgenommen und mit einbezogen werden. Wir nehmen Kinder mit ihren
Wunschen, Ideen, Interessen und Beschwerden ernst und bieten ihnen die Moglichkeit,
diese altersgerecht zu auBern/aufzuzeigen und gemeinsam mit ihnen Ldsungen zu
finden. Diese Losungen werden zeitnah an die Kinder zurickgemeldet und wie im QM-

System verankert dokumentiert.

Die Standards des AWO- Regionalverbandes zur Partizipation beinhalten folgende

Punkte:
e Demokratie
e Haltung und Partizipation im Team
e Kinderrechte (UN)
e Kinderparlament/ Kinderbeirat
e Beschwerdeverfahren
e (Teil)offene Arbeit
e Raume und Spielbereiche
e Spielmaterial

e U3

e Regeln

e Essen

e Schlafen
e Kleidung

e Pflegesituation

e Zahngesundheit

* Feste

e Projekte/ Projektarbeit

e Zusammenarbeit mit Eltern

e Visualisierung und Transparenz
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So wird Partizipation in unserer Kindertagesstatte umgesetzt:

e Im Morgenkreis sprechen wir Uber den Tagesablauf und legen mit den Kindern den
die Aktivitaten fest

e DieKinderwerden an allen sie betreffenden Regeln beteiligt

e Projekte entstehen aus den Interessen der Kinder und werden mitihnen zusammen
gestaltet

e DasKind entscheidet selbst, mit welchem Material und Spielpartner es wo spielen
maochte.

e Die Kinder werden in der Auswahl des Mittagessens nach den DGE- Standards) mit
einbezogen und entscheiden selbst was, wieviel und ob sie essen mochten.

e Die Kinder durfen selbst entscheiden, ob sie schlafen mochten.

o Die Kinder entscheiden generell selbst, welche Kleidung sie (bei welchem Wetter)
anziehen mochten. Hierbei schaut das padagogische Personal immer auf
Gesundheits- und Sicherheitsaspekte.

e Die Kinder entscheiden selbst von welchen padagogischen Kraften sie gewickelt
werden oder bei Hygieneprozessen begleitet werden mochten.

e Die Kinder werden an der Planung und Durchflihrung von Festen und Feiern
beteiligt. Hier dirfen sie Uber das Thema, die Dekoration, die einzuladenden Gaste,
sowie Aktivitaten, Speisen und Getranke mitentscheiden.

Wie Sie bereits lesen konnten, hat die Partizipation in unseren Einrichtungen einen sehr
hohen Stellenwert. Erganzend mdchten wir, zum besseren Verstandnis noch hinzufigen,
dass die Mitarbeitenden sofort MaBnahmen ergreifen, sollten im partizipativen Prozess
die Gesundheit oder die Sicherheit der Kinder gefahrdet sein.

Beschwerden der Kinder

Beschwerden von Kindern in der Kita sind haufig auf unerflllte BedUrfnisse
zurlckzufuhren. Es ist wichtig, diese Bedurfnisse wahrzunehmen und zu verstehen, dass
Kinder ihre Anliegen auf unterschiedliche Weise auBern konnen.Das hangt unter
anderem davon ab wie alt ein Kind ist, wie das Kind kommuniziert (z.B. nonverbal) und
welche Mdglichkeiten zur Beschwerde dem Kind zur Verfugung gestellt werden.

Kinder konnen ihre Bedurfnisse/ Unzufriedenheiten verbal oder nonverbal, durch
Verhalten wie Weinen, Ruckzug oder Wut ausdriicken. Besonders im U2 Bereich.

Die Maoglichkeit, sich zu beschweren, ist ein wichtiger Schritt in der kindlichen
Entwicklung, um Selbstwirksamkeit und Selbstbewusstsein zu starken.

Wir verstehen Beschwerden als konstruktive Kritik und unterstitzen die Kinder dabei zu,
diese zu duBern und ihnen zeigen, dass ihre Anliegen ernst genommen werden.

Ein gut funktionierendes Beschwerdemanagement tragt auch zur Pravention bei. Dieses
ermoglicht es Kindern Grenzverletzungen zu erkennen und ihre Rechte kennen zu lernen
und fur sie einzustehen.

In unserer Einrichtung sind Kinderbeschwerden erwilinscht. Sie driicken das naturliche
Recht aus, mit bestimmten Gegebenheiten, Verhaltensweisen, Regeln oder Umstanden
unzufrieden zu sein. Wir halten die Kinder ausdricklich dazu an, ihre Beschwerden
altersgemaB und individuell zu artikulieren. Dies gilt auch fur Kinder bis zum Alter von drei
Jahren, deren Beschwerdeverhalten eine genaue Beobachtung und individuelle, aktiv
helfende und eingreifende Losungsansatze des Personals voraussetzt.
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Folgende Beschwerdeverfahren werden in unserer Einrichtung eingesetzt:

e Kinder haben die Moglichkeit Beschwerden in Morgenkreisen oder eins zu eins
Situationen zu duBern

e Beschwerden werden immer dokumentiert

e In jeder Kleinteamsitzung und GroBteamsitzung werden die Beschwerden der
Kinder besprochen und nach Lésungsmaglichkeiten gesucht

e Die Kinder erhalten immer eine Ruckmeldung zu ihren Beschwerden

4. Tagesablauf

An Tagen auf dem Kitagelande:

7:30 Uhr-8:30 Uhr Bringzeit
8:45 Uhr Ankommen
9:00 Uhr Morgenkreis und gemeinsames Fruhstlck

9:15 Uhr-11:30 Uhr

Freispielphase (inklusive Angebote)

11:30 Uhr

Aufraumzeit und Handewaschen

12:00 Uhr

Mittagessen

12:30 - 13:00 Uhr

Ruhephase

(far Kinder, die z.B. schlafen oder sich ausruhen

mochten ggf. auch langer)

1:00 Uhr

Aufraumzeit mit anschlieBendem Snack

14:30 Uhr

Abholphase
(35 Stunden Buchungen)

14:30 Uhr-16:30 Uhr

Freispielphase
Abholphase
(45 Stunden Buchungen)
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An Tagen auf einem Waldplatz:

7:30 Uhr -8:30 Uhr Bringzeit

9:00 Uhr Losgehen zum Waldplatz
(Honigwaldchen, Froschwaldchen, Sonnenfleckchen
oder Mooswaldchen)

gemeinsames Fruhstlck nach Ankunft
(bei sehr kalten Temperaturen frihstlicken wirim am

Platz
9:30 Uhr-11:30 Uhr FreiS|)oiel im Wald (inklusive Angebote)
11:30 Uhr Ruckweg zur Kindertagesstatte
12:00 Uhr Offenes Mittagessen in der Kindertagesstatte
12:30-13:00 Uhr Ruhephase

(far Kinder, die z.B. schlafen oder sich ausruhen
mochten ggf. auch langer)

13:45 Uhr Aufraumzeit mit anschlieBendem Snack
14:15-14:30 Uhr Abholphase

(35 Stunden Buchungen)
14:30 Uhr -16:30 Uhr Freispiel

Abholphase

(45 Stunden Buchungen)

Bringphase

Im besten Fall werden die Kinder bis 08:30 Uhr in die Kindertagesstatte gebracht. Dies hat
den Hintergrund, dass sich in bis dahin Spielgruppen und Strukturen gebildet haben, oder
schon Angebote/Projekte gestartet sind. Fur die Planung des Tages, ware es flr uns
allerdings von Vorteil, wenn Sie spatere Bringzeiten oder frihe Abholzeiten im Vorfeld
ankundigen. Ausnahmen gelten bei Ausfligen und bei Waldgruppen, hier ist es naturlich
wichtig, dass alle gemeinsam punktlich loskénnen.

5. Mittagessen

Die Kindertagesstatte Eulenkinder wird taglich von dem Caterer Mittagsmuhle beliefert.
Wir orientieren uns bei der Auswahl der Lebensmittel an den Richtlinien der Deutschen
Gesellschaft fur Ernahrung e.V. (DGE). Die Eltern kénnen taglich uber unsere Kita-App
sehen, was ihre Kinder zu essen bekommen. Der Betrag flr das Mittagessen wird
monatlich via Lastschrift vom Konto eingezogen. Die Wahl der Mahlzeiten treffen die
Kinder in Begleitung einer Fachkraft selbststandig. Die Kinder durfen durch unser
»offenes Mittagessen® selbst entscheiden zu welcher Zeit sie essen mochten.
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Ablauf offenes Mittagessen:

Wir decken um 11:45 gemeinsam mit den Kindern den Tisch, danach waschen wir die
Hande im Bauwagen, 12 Kinder nehmen am Tisch Platz. Nach einem gemeinsamen
Tischspruch, der den Beginn des Essens mitteilt, nehmen sich die Kinder das Essen selbst
aus Schusseln, die auf dem Tisch stehen. Wenn ein einzelnes Kind fertig ist, darf es
aufstehen, seinen Platz aufraumen und wieder spielen gehen. Ein anderes Kind kann nun
,hachrucken“. Wenn es reinkommt, wascht es sich die Hande und nimmt sich Besteck,
wie Teller und Glas und sucht sich einen freien Platz. Jetzt kann gegessen werden. So
rotieren wir, bis alle Kinder mal am Tisch platzgenommen haben. Die Kinder mussen nicht
essen, es ist lediglich ein Angebot. Jedoch setzt sich jeder mal an den Tisch um ,,in den
Geschmack” zu kommen, ein Gemeinschaftsgeflhl zu entwickeln und ein Glas Wasser zu
trinken, sowie eine Pause zu machen.

6. Sicherheit

Auf die besonderen Gefahren und Risiken wie Zecken (Borreliose, FSME), Tollwut,
Unfallrisiken usw. werden die Eltern hingewiesen und gebeten, jeden Kitatag den Korper
ihrer Kinder zu kontrollieren.

Die Kinder bendtigen zudem festes Schuhwerk um sich entsprechend sicher im Wald
bewegen zu kénnen. Im Wald besteht gegenuber einem Regelkindergarten keine erhohte
Unfallgefahr, sofern sich an gewisse Regeln gehalten wird. Diese Verhaltensregeln werden
mit den Kindern gemeinsam erarbeitet. Zu den Verhaltensregeln gehdren auch
ausdruckliche Verbote, wie z.B.:

e nicht auf geschichtetem Holz klettern

e nicht das Sichtfeld verlassen

e nichtsinden Mund nehmen

e keine toten Tiere anfassen und

e absolute Zurlckhaltung bei zutraulichen Waldtieren.

Regelungen bei Wetterwarnungen:

Ab Wetterwarnungen der Stufe 1 durfen keine padagogischen Angebote im Wald
stattfinden. Ab Wetterwarnungen der Stufe 2 (Unwetter, Windstarke) wird fur die
Kindertagesstatte Eulenkinder eine Notbetreuung in einer benachbarten AWO-Kita (Kita
Mohnblume & Kita Panz mit Hatz) angeboten. Wir orientieren uns an der Warnapp des
Deutschen Wetterdienstes. Es kann immer wieder auch spontan zu
Notbetreuungssituationen kommen. Wir informieren die Eltern, so schnell wie es uns
maoglich ist, Uber eine Notbetreuung. Um maoglichst frih informiert zu sein, konnen Eltern
sich die Warnapp kostenlos auf ihr privates Handy herunterladen. Der genaue Umgang der
Notbetreuung wird von der Einrichtungsleitung gesteuert und kann dort erfragt werden.
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7. Hygiene

Sind die Kinder im Wald unterwegs, so konnen sie ihre Notdurft grundsatzlich im Wald
verrichten. An Stellen, die haufig von den Kindern aufgesucht werden, werden besondere
Bereiche (,,Pipibaume”) entsprechend definiert. Fur groBere Geschafte fuhrt die Gruppe
Abfallbeutel mit und der Kot wird in der Mulltonne entsorgt. Zum Handewaschen werden
Wasser, Seife, Wassersacke und jeweils personliche Handtucher mitgefluhrt. Befindet
sich die Gruppe auf dem Gelande, werden die Toilettenrdume genutzt.

Es besteht regelmaBiges Handewaschen vor den Mahlzeiten und nach den
Toilettengangen. Hierzu wurden Seifenspender und Handtuchrollen in den
Toilettenrdumen angebracht.

8. RegelmaBige Angebote

Neben dem allgemeinen Tagesablauf gibt es unterschiedliche Angebote, an denen die
Kinder je nach Interesse teilnehmen kénnen. Diese erstrecken sich Uber verschieden
lange Zeitraume

* Exkursionenin die Umgebung

* Exkursionen in den Wald

+ Bewegungsangebote

* Funktionsorientierte Spielecken
*+ Themen der Kinder

Viele Angebote werden Gruppenubergreifend angeboten. So kdnnen die Kinder selbst
entscheiden, woran sie gerade Interesse haben. Die Kinder im letzten Kindergartenjahr
nehmen wochentlich an einem gemeinsamen Projekt teil. Diese orientieren sich an den
Interessen der Kinder und werden am Anfang des Kitajahres mit den neuen
Vorschulkindern festgelegt.

9. Medienkonzept

Medien sind aus der Umwelt und dem Leben der Kinder und Familien nicht mehr
wegzudenken. DerZugang und die Nutzung diverser Medien unterscheidet sich allerdings
von Familie zu Familie und wird dort sehr unterschiedlich gehandhabt. Die Kita ist der
erste Ort, an dem Kinder eine systematische Medienerziehung erhalten kénnen und bei
der eine Teilhabe und Chancengleichheit aller Kinder ermoglicht werden kann.
Medienbildung istin den Bildungsgrundsatzen des Landes NRW verankert. Kinder haben
ein Recht auf digitale Bildung. Daher braucht es eine fruhe "alltagsintegrierte
Medienbildung” in der Kita.
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Ziele:

Den Kindern wird Teilhabe und Chancengleichheit bzgl. Medien ermdglicht, indem
alle gleichermaBen Zugang zu Medien haben. Beim Einsatz von Medien steht der
Bildungscharakter und der Erwerb einer ersten Medienkompetenz im Vordergrund.
Die Kinder sind spater in der Lage, sinnvoll aus analogen und digitalen Medien
entsprechend der bendtigten Informationen oder des aktuellen Kontextes
auszuwahlen.

Kinder machen umfassende ganzheitliche Sinneserfahrungen in der Kita. Diese
werden nicht zu Gunsten digitaler Medien vernachlassigt, sondern sollen mit deren
Hilfe erweitert werden.

Die Fachkrafte geben den Kindern den Raum und die Méoglichkeit, die
Medienerfahrungen, die diese auBerhalb der Kita machen, zu verarbeiten.

Durch den sinnvollen und reflektierten Einsatz verschiedener Medien und der
Auseinandersetzung mit altersgerechten Medienthemen (z. B. “Wie wird Werbung
gemacht?”, “Wie entstehen Fake News?”) erwerben Kinder eine erste kritische
Medienkompetenz, die sie im weiteren Entwicklungsverlauf unterstutzt, zu einem
mundigen und medienkompetenten  Jugendlichen und Erwachsenen
heranzuwachsen, so dass sie Medienerzeugnisse kritisch betrachten und einordnen
kénnen.

Die Kinder sind in der Lage, altersentsprechende, kreative Produkte mit den Medien
(unter Anleitung) herzustellen.

Die padagogischen Fachkrafte sind dazu in der Lage, die Eltern zu Medienthemen
bezogen auf die Kinder kompetent zu beraten, bei Bedarf kdnnen die Mitarbeitenden
sich immer an die Fachberatung Medienbildung wenden.

Standards:

Alle Kinder haben Zugang zu vielfaltigen analogen sowie digitalen Medien. Die
padagogischen Fachkrafte verbinden sie situationsbezogen zu einem sinnvollen
Medienmix.

Digitale Medien werden vor allem dann eingesetzt, wenn sie einen Mehrwert liefern
und Erfahrungen ermoglichen, die analoge Medien nicht bieten kdnnen.

Es werden die informativen und wissenserweiternden Potentiale von Medien betont,
ein passiver Konsum von Medien bleibt in der Kita aus.

Produktive und kreative Medienarbeit steht im Vordergrund unserer
medienpadagogischen (Projekt-)Aktivitdten. Digitale Medien werden nicht vor,
sondern mit den Kindern genutzt.

Die padagogischen Fachkrafte unterstitzen die Kinder darin, die
Medienerfahrungen, die sie auBerhalb und innerhalb der Kita machen, zu verarbeiten
(Medienthemen der Kinder aufgreifen und besprechen).

Die padagogischen Fachkrafte setzen sich mit den Medienthemen der Kinder
auseinander und greifen sie in Gesprachen und Aktivitaten auf, z. B. Rollenspiele,
Mal- oder Bastelangebote, Bewegungsangebote.

Die padagogischen Fachkrafte unterstitzen die Kinder bei der Entwicklung einer
beginnenden Medienkompetenz. Digitale Medien stehen im Alltag als Werkzeuge zur
Verfligung, werden weder als Belohnung noch als Strafmittel eingesetzt.

Die padagogischen Fachkrafte sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst und nutzen
digitale Medien reflektiert mit den Kindern.
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e Die padagogischen Fachkrafte begleiten die Kinder bei medienpadagogischen
Aktivitaten und haben die Kinder im Umgang mit digitalen Medien im Blick.

e Esfindet eine Auseinandersetzung mit altersgerechten Medienthemen im Kita-Alltag
statt. Kinder werden altersgerecht Uber erste Risiken von Medien aufgeklart.

o Alle padagogischen Mitarbeitenden sind sich ihrer Vorbildfunktion hinsichtlich
Mediennutzung bewusst.

e Alle padagogischen Mitarbeitenden nehmen verpflichtend an EinfUhrungs- und
Auffrischungsschulungen zur Medienbildung in der Kita teil, die vom AWO-
Regionalverband durch die Fachberatungen Medienbildung angeboten werden.

10. Zusammenarbeit mit Eltern

Eltern werden in der Kindertagesstatte an wesentlichen Entscheidungen, die ihr Kind
betreffen, beteiligt. Die Entwicklung und das Wohlbefinden der Kinder stehen hierbei im
Vordergrund. Gegenseitiges Vertrauen und achtvolles Miteinander sind die
Voraussetzungen fur eine gute Erziehungspartnerschaft, die so dem Kind die Moglichkeit
gibt, seine entwicklungsfordernden Lernerfahrungen zu machen. Ein belastetes
Verhaltnis zwischen Eltern und dem padagogischen Personal belastet auch die Kinder
und somit deren Entwicklung. Vor der Aufnahme des Kindes werden individuelle
Gesprache mit den Eltern geflhrt. Die Fachkrafte informieren sich hierbei tUber die
Besonderheiten des Kindes wie seine Schlaf-, Ess- und Spielgewohnheiten. Daneben
sind aber auch die Vorlieben und Abneigungen der Kinder wichtig. So haben sie die
Moglichkeit, sich schon vor der Aufnahme ein Bild aus der Sicht der Eltern Uber die Kinder
zu machen.

Voranmeldung und Aufnahme

Fur die Voranmeldegesprache wird immer ein Termin vereinbart. So steht gentigend Zeit
zur Verfigung, um Fragen zu beantworten, unser Konzept vorzustellen und das Haus zu
besichtigen. Bevor die Kinder aufgenommen werden, erfahren die Eltern bei einem
Elternabend die Inhalte unserer Konzeption. An unseren Schnupperterminen konnen
Kinder gemeinsam mit ihren Eltern das Haus und unser Team kennenlernen. In
individuellen Gesprachen wird dann die Eingewdhnungszeit verabredet.

Elternmitwirkung

Jede Gruppe wahlt aus ihrer Mitte ein Elternbeiratsmitglied und dessen Vertreter. Diese
blndelndie Interessen der Eltern der Gruppe und bringen diese mit ein. Elternmitwirkung
ist auch auBerhalb der gesetzlichen Vorgaben in unserer Einrichtung erwlinscht. Eltern
teilen ihre Winsche, Ideen und Vorschlage mit, die dann nach Mdoglichkeit umgesetzt
werden kdnnen.

Elterngesprache

Elterngesprache werden immer nach der Beobachtungsphase nach LES im Fruhjahr von
dem padagogischen Personal gefuhrt. Selbstverstandlich sind auch auBerhalb dieser
Elterngesprache Termine nach Absprache madglich. Taglich kénnen in Tir-
Angelgesprachen kurze Informationen ausgetauscht werden.
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Elternabende

Eine Elternvollversammlung findet einmal im Kitajahr statt. An diesem Termin wird der
neue Elternbeirat gewahlt. Weitere Elternabende finden nach Interesse und
Notwendigkeit statt.

11. Kooperationen mit anderen Institutionen

Gerne tauschen wir uns auf Wunsch mit dem Jugendamt, Fruhférderstellen,
Erziehungsberatungsstellen, Kinderarzt*innen, Schulen, Praxen fur Ergotherapie und
Sprachtherapie sowie Grundschulen aus. Des Weiteren besteht ein Austausch mit
anderen Kindertagesstatten, dem Gesundheitsamt, dem Wasserversorgungsamt, der
Polizei und der Feuerwehr.

12. Sexualpadagogik

Ein ,sexualpadagogisches Konzept“ist ein wichtiger Bestandteil in Kindertages-
einrichtungen, der sich mit der fruhkindlichen Sexualerziehung befasst. Dieses Konzept
beschreibt das abgestimmte Verhalten aller Beteiligten im Umgang mit kindlicher
Sexualitat und geschlechterbewusster Padagogik im Kitaalltag. Wir mochten einen
einheitlichen und deutlichen Umgang mit dem Thema kindlicher Sexualitat schaffen, der
den Kindern, Eltern und padagogischen Fachkraften Orientierung, Sicherheit und
Verlasslichkeit bietet. AuBerdem soll so ein transparenter und souveraner Umgang mit
Fragen zur Sexualitat von Kindern zu ermoglicht werden.

Kindliche Entwicklung im Bereich Sexualitatist spontan, von Neugierde gepragt und nicht
mit Erwachsensexualitat zu vergleichen. Kinder fragen situationsbezogen ,,warum*“ oder
erkunden gelegentlich ihren Kérper z.B. durch Rollenspiele, Tobe- Spiele, Wettspiele und
Vergleiche. Um ein Verstandnis von der eigenen Weiblichkeit bzw. Mannlichkeit zu
gewinnen, bedarf es innerhalb der kindlichen Entwicklung immer wieder der
Auseinandersetzung mit dem eigenen und dem anderen Geschlecht.

Das Ziel unserer Arbeit ist es allen von uns betreuten Kindern die adaquaten
Entwicklungs- und Bildungsmaoglichkeiten in einem geschlitzten Rahmen anzubieten.

Unsere Ziele:

e Kinder sollen ein positives Selbstbild entwickeln (Annahme des eigenen Korpers,
der Bedurfnisse und Geflhle)

e Kinder sollen lernen, dass sie nicht unterdriickt werden durfen und tUber sich und
den eigenen Korper selbst bestimmen kénnen

e Kinder sollen Grundkenntnisse Uuber den menschlichen Korper erlangen
(Geschlechtsteile benennen kénnen)

e Einheitlicher Umgang der Mitarbeiter*innen mit dem Thema kindliche Sexualitat

e Orientierung und Verlasslichkeit flr Eltern und padagogische Fachkrafte

e Regeln, die Kindern, Eltern und padagogischen Mitarbeiter*innen eine Klarheit
darlber geben, was erlaubt ist und was nicht und andererseits die Kinder vor
Ubergriffigkeiten schiitzen
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Standards:

e Injeder Kita wurde ein Schutzkonzept nach Vorlage des Tragers erarbeitet und im
Bildungs- und Erziehungsplan den Eltern zur Verfugung gestellt. Die
Gefahrdungsbeurteilung, die zum Kinderschutzkonzept gehoért, wird jahrlich
durchgefihrt.

e In der Kindertageseinrichtung gibt es Material zur Bildung im Bereich
Sexualerziehung (z.B. Bucher Uber den Korper, Blcher, die die Starkung des
Selbstvertrauens férdern, Madchen und Jungen-Puppen und Ahnliches)

e Eltern werden uber die Grundlagen der Sexualerziehung informiert und bei Bedarf
individuell beraten.

e Das Thema Sexualitat (besonders die Gruppenregeln zum Thema) wird regelmaBig
und kindgerecht in jeder Gruppe (mindestens zwei Mal im Jahr) und nach Bedarf
besprochen (Dokumentation im Gruppentagebuch):

e Esgibt festgelegte Regeln:

- Selbstbestimmung Uber Spielpartner, Spielinhalt

- Respektieren des ,,Nein“

- keine Gegenstande in die Kérperoffnungen einfihren

- ,gute und schlechte“ Geheimnisse

- Kinder sind in der in der Einrichtung nie nackt (,,die Unterhose bleibt an®)

e Hilfe holenist kein ,,Petzen*

e Mitarbeiter*innen nehmen Kinder nur auf den Arm oder auf den Schoss, wenn
Kinder das ausdrucklich winschen oder signalisieren.

e Die Mitarbeiter*innen sind angehalten keine Kosenamen den Kindern gegentiber zu

nutzen. (z.B. Schatzchen, Prinzessin, Liebelein) Dies hat mehrere Grinde. Zum
ersten, mogen Kinder haufig keine Kosenamen und trauen sich nicht dies zum
Ausdruck zu bringen. So entstehen Situationen, in denen Kinder sich unwohl
fahlen. Dies ist zu vermeiden.
Zweitens und noch wichtiger ist der Punkt des Kinderschutzes. Kinder sollen schon
im frGhen Alter lernen, dass nur enge Bindungspersonen lhnen gegenuber
Kosenamen nutzen durfen. So fallt es Ihnen leichter hellhorig zu werden, wenn eine
ihnen nicht nahestehende Person grenzlberschreitende Kosenamen benutzt und
sich gegebenenfalls jemanden anzuvertrauen.

e (Geschlechtsteile werden von allen Mitarbeitenden einheitlich benannt (Scheide,
Penis, Hoden, Brlste)

e Kinder bekommen ausreichend Maoglichkeiten, um ihre Bedurfnisse nach
Geborgenheit Nahe auszuleben (Kuschelecken). Die Mitarbeiter*innen fihren tber
diese Bereiche gezielt Aufsicht.

e Bei grenzuberschreitendem Verhalten wird umgehend die Fachberatung
informiert, ebenso die Eltern. Das weitere Vorgehen wird dann abgestimmt.
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Kindliche Sexualitat

e Wunsch nach Geborgenheit, Nahe, Zuwendung und Kérperkontakt ist auf sich
selbst (nicht auf andere) bezogen

e Wird ganzheitlich und ganzkorperlich erlebt

e AuBertsichim Spiel, wird nicht als sexuelles Tun wahrgenommen

e Zeigtsichinkindlichen Formen der Selbstbefriedigung (Reiben an Mobeln,
Stimulation an Kuscheltieren, Kitzeln, Massieren)

Kinder sollen sich und andere wahrzunehmen, ihre sinnlichen Erfahrungen zu machen,
ihre Neugierde befriedigen und einen naturlichen Umgang mit ihrem Korper zu erlernen.
Genauso wichtig ist es in der Sexualentwicklung der Kinder, dass die Kinder auf ihr
eigenes Korpergeflihl achten — was tut mir gut, in welchen Situationen fuhle ich mich
unwohlund dies zu artikulieren. Dieser einheitliche Umgang wird durch einen intensiven
Austausch im Team hergestellt, sodass nicht personliche Meinungen und Einstellungen
den Umgang mit kindlichen sexuellen Aktivitaten bestimmen dirfen, sondern
Fachkenntnisse die Grundlage bilden.

Ubergriffigkeiten beginnen, wenn:

e Druck, Macht usw. ausgelbt wird

e dereigene Wille unterdrickt wird

e einKind sich unwohl fihlt und mit dem Spiel nicht einverstanden ist

e etwas in eine Korperoffnung eingefihrt wird

e Aussagen getatigt werden, wie ,,Du bist nicht mehr mein Freund, wenn du das
nicht machst“, ,das darfst du niemandem sagen®...

e Handlungen der Erwachsenensexualitat erkennbar sind

e Meldung und Vorgehen bei Ubergriffigkeiten erfolgt gemaB Verfahrensanweisung
»Meldung und Vorgehen bei besonderen Vorkommnissen nach § 47 SGB VIII“.

Letzte Uberpriifung: August 2025
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Vorwort

Kinder und Jugendliche haben ein Grundrecht auf Schutz vor korperlicher, sexueller und
seelischer Gewalt.

Sexueller Missbrauch ist kein Versehen, sondern eine geplante Tat. Damit Kitas einen
sicheren Ort bieten und der Schutz von Kindern nicht dem Zufall tberlassen bleibt, braucht
jede Kindertageseinrichtung ein Schutzkonzept.

Dabei ist es uns wichtig, das gesamte Wohlergehen des Kindes und seine Entwicklung zu
schitzen und gravierende Schadigungen seines korperlichen, geistigen oder seelischen
Wohls zu verhindern also nicht nur den Schutz vor sexuellem Missbrauch sondern auch die
Préavention sonstiger Formen von Gewalt in den Blick zu nehmen.

Schutzkonzepte sind Zeichen verwirklichter Kinderrechte. Die padagogischen Fachkrafte in
unseren Einrichtungen sind Vertrauenspersonen. Sie ermoglichen frih die Beteiligung von
Kindern an Entscheidungen, ermutigen sie, ihre Winsche und Beschwerden vorzubringen,
und fordern damit die Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Dies ist der beste Schutz, denn
Kinder, die ihre Rechte kennen, wissen, was sie nicht unwidersprochen hinnehmen muissen
und wo sie Hilfe bekommen.

Ziel ist es unsere Kitas zu einem Kompetenzort zu machen, an dem Kinder und ihre Familien
Hilfe finden konnen, unabhangig davon, ob ein Ubergriff in der Familie, im Umfeld oder unter
Gleichaltrigen erfolgt

Das vorliegende Schutzkonzept bildet fir alle Kindertageseinrichtungen der AWO am
Mittelrhein eine verbindliche Grundlage und soll alle im System tatigen Personen
unterstitzen, das Thema Kinderschutz in ihrer Einrichtung verantwortungsvoll in den Blick zu
nehmen.

Trager sind verpflichtet ein auf die eigenen Angebote und Strukturen bezogenes
Schutzkonzept vorzuhalten. Aufgabe der Einrichtungsteams ist es, sich mit den
einrichtungsspezifischen Gefahrdungen und Verfahren auseinanderzusetzen und das
vorhandene Schutzkonzept zu ergénzen und zu erweitern.

Das vorliegende Schutzkonzept beruht auf der Publikation des AWO Kreisverbandes Rhein-
Oberberg e.V. und wurde von erfahrenen Fachleuten aus den Einrichtungen der AWO
Mittelrhein erarbeitet. Daflir danken wir allen Beteiligten.

Kdln, den 30.September 2022

gae g St s

Michael Mommer Sabine von Homeyer

Vorsitzender Vorstand Vorstandin



Im Rahmen des seit 1.1.2012 glltigen Bundeskinderschutzgesetzes sind nach

§ 47 SGB VIl Trager von Kindertageseinrichtungen verpflichtet, ,,Ereignisse oder
Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu
beeintrachtigen...“ unverziiglich anzuzeigen. Meldepflichtig sind Straftaten, die
innerhalb oder auch au3erhalb der Tatigkeit in der Einrichtung liegen und zu einem
Eintrag ins Bundeszentralregister filhren bzw. gefiihrt haben, insbesondere
Straftaten nach den einschléagigen Paragraphen zu sexueller Gewalt (s. § 72a
SGBVIII) Ist bei der Meldung nach §47 ein Kind mit bewilligter
Eingliederungshilfeleistung (Inklusionsplatz) oder ein von Behinderung bedrohtes
Kind involviert, ist neben der Meldung nach § 47 SGB VIII, zusatzlich das Formular:
Anlage F ,,Besondere Vorkommnisse“ (Landesrahmenvertrages gemaR § 131 SGB
IX) gegeniiber dem Eingliederungshilfetrager zu melden. Die Meldung wird
umgehend nach Erstellung an den Bereich "Inklusion" des LVR weitergeleitet.

1. Bausteine des Schutzkonzepts

In der Regel wird unter einem institutionellen Schutzkonzept ein multiperspektivischer Ansatz
fur Pravention, Intervention, Schutz und Aufarbeitung verstanden, der neben konkret
Betroffenen auch die potentiell Gefahrdeten, die Eltern, die professionell Verantwortlichen
und das Umfeld sowie die Institutionen einbezieht.

Ziel ist es, die Pravention von Kindeswohlgefédhrdung innerhalb der Einrichtungen der AWO
am Mittelrhein zu optimieren. Grenzverletzungen, Ubergriffen und anderen Formen von
Gewalt vorzubeugen. Dartiber hinaus werden MalRhahmen zur Intervention und der
Aufarbeitung bei Vorfallen beschrieben.

Dabei sind immer beide Lebensbereiche der Kinder gemeint, der Schutz innerhalb der
Kindertageseinrichtung und der Schutz bei mdglicher Gefahrdung durch Familie/Umfeld.

Fundament bilden die Leitsatze und das Leitbild der AWO. Solidaritat, Toleranz, Freiheit,
Gleichheit und Gerechtigkeit sind der normative Orientierungsrahmen fir den Aufbau einer
achtsamen, wertschatzenden und aufmerksamen Einrichtungskultur, die persénliche
Grenzen und Rechte aller Kinder und Erwachsenen im taglichen Miteinander wahrt.

Unter dem Dach des institutionellen Schutzkonzepts und mit dem Ziel praventive
Mafnahmen in Beziehung zu einander zu bringen, bilden gelebte Partizipation,
Beschwerdemanagement, Personalmanagement und Risikoanalyse die tragende Struktur.
Die einzelnen Bausteine und Bestandteile des Schutzkonzepts stehen somit nicht isoliert
sondern in einem Gesamtzusammenhang.

Die Risikoanalyse lenkt den Blick in die eigene Organisation und auf die ,verletzlichen®
Stellen einer Institution — sei es im Umgang mit Nahe und Distanz, im baulichen Bereich oder
im Einstellungsverfahren. Die Risikoanalyse verfolgt systematisch die Frage, welche
Bedingungen vor Ort Tater und Taterinnen nutzen kdnnten, um (sexuelle) Gewalt
vorzubereiten und zu veruben. Zudem ist nach Gefahrenmomenten fur Machtmissbrauch
und Grenzverletzungen zu fragen. Uber die Analyse von organisationalen Grenz-
konstellationen wird eine Wissensgrundlage fur die Entwicklung von Schutzkonzepten
geschaffen. Die Analyse von Grenzkonstellationen ist ein zentraler Bestandteil und
Grundlage eines achtsamen Handelns in Organisationen und damit ein erster Schritt in
einem organisationalen Prozess, den wir Schutzkonzept nennen.

Gelebte Partizipation und die echte Beteiligung von Kindern sind wesentliche Tragpfeiler
im praventiven Kinderschutz, einhergehend mit der Aufklarung der Kinder tber ihre Rechte
sowie der Ermutigung und dem Aufzeigen von Mdglichkeiten, ihre Rechte auch
wahrzunehmen. Kinder, die ihre Rechte kennen, haben damit eine weitere Ressource, die ihr

Selbstbewusstsein und ihre Selbstwirksamkeitstiberzeugung stéarken kann.



Ein professionelles und zugleich geschlechtersensibles Personalmanagement, das
passgenaue Strategien und Instrumente zur Verfligung stellt, um die Suche, die Auswahl, die
Entwicklung und nicht zuletzt die Bindung der Mitarbeitenden verlasslich zu gestalten, ist ein
weiterer bedeutsamer Baustein, damit Kindertageseinrichtungen ein sicherer Ort sein
koénnen.

Schutzkonzept
Kindertageseinrichtung

Qualitats-

management
Personal- -

Risiko-

management

analyse

regelmaige
Gelebte Beschwerde- Schulungen, Fort- Genaue

Partizipation management und Weiterbildung Betrachtung
der einzelnen

bekannte Beschwerde- Selbstverpflichtung Arbeitsfelder

Eltern, Tragern maglichkeiten fir Kinder, ilitati hinsichtlich
g Familien und Rehabilitation von

und _ o MA nach maoglicher
. . . * . .
Mitarbeiter*innen Mutarieitersinnen unbegriindetem Risiken- und

Verdacht notiger
Schutzfaktoren

von Kindern,

Sexualpadagogisches
Konzept

Leitbild

Kinderrechte, Menschenbild, Werte und Haltungen, gelebte Vielfalt

Zu einem Schutzkonzept gehort dartiber hinaus ein Verfahren, wie eine Aufarbeitung gut
oder auch weniger gut verlaufener Félle so gestaltet werden kann, dass das Team, die Lei-
tung und die ganze Einrichtung daraus lernen. Wird dieser Schritt vernachlassigt, verzichtet
die Einrichtung darauf, Erkenntnisse zu gewinnen, inwieweit sie einen sicheren Ort fir Kinder
bietet und wo besondere Vorzige liegen oder auch Schwachstellen erkennbar sind.



2. Kinderschutz ist inklusiv

Kinderschutz ist unteilbar und gilt fr alle jungen Menschen, unabhéngig von ihrer sozialen
oder kulturellen Herkunft, inrem Geschlecht, ihrer Behinderung. Jedes Kind soll in seiner
Familien und in unseren Einrichtungen sicher sein.

Dies gilt umso mehr unter den Vorzeichen der Inklusion: Die UN-Behindertenrechts-
konvention fordert die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen, ob mit Behinderungen
oder ohne, am gesellschaftlichen Leben.

Gemal § 37 SGB IX (Sozialgesetzbuch Neuntes Buch — Rehabilitation und Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen:

(1) Die Leistungserbringer treffen geeignete Maf3hahmen zum Schutz vor Gewalt fur
Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Menschen,
insbesondere fur Frauen und Kinder mit Behinderung und von Behinderung bedrohte
Frauen und Kinder. Zu den geeigneten MalRhahmen nach Satz 1 gehoéren
insbesondere die Entwicklung und Umsetzung eines auf die Einrichtung oder
Dienstleistungen zugeschnittenen Gewaltschutzkonzepts.

wird die Betreuung der Kinder individuell geplant, durchgefiihrt und findet unter
Bertcksichtigung aller persénlichen Aspekte des Kindes statt. (medizinisch, sozial,
sozio-kulturell)

Fur die padagogischen Mitarbeiter*innen in den Einrichtungen erwachst daraus die Aufgabe,
sich inhaltlich auf vielfaltige(re) Kinder und Jugendliche einzustellen und sich fachlich ftr
diese Aufgabe zu qualifizieren.

Ziele:
e Mitarbeiter*innen leben eine vorurteilsbewusste Haltung bzw. streben sie an.
e Mitarbeiter*sinnen arbeiten héchst empathisch.
¢ Mitarbeiter*innen bauen Akzeptanz und Toleranz auf.
¢ Inder Analyse der Situation flie3t das Merkmal “Behinderung“ als eines von vielen ein.

e Das einzelne Kind wird mit all seinen Bedurfnissen, Interessen, Ressourcen und seinen
bereits erlernten Féhigkeiten gesehen.

e Das Kind und seine individuelle Lebenslage findet bei der Planung und Durchfiihrung
der MalRBnahmen Berucksichtigung.

¢ Die Bedeutung des sozialen Lernens durch die erweiterte Erfahrungsmaoglichkeit von
Gemeinsamkeiten und Vielfalt / Heterogenitat tritt in den VVordergrund.

3. Gewaltschutz

Das Recht auf Leben und auf kérperliche Unversehrtheit ist ein grundlegendes Menschen-
recht, das im Grundgesetz (Artikel 2) verankert ist. Es schiitzt sowohl die physische als auch
die psychische Gesundheit eines Menschen.

Auf der Basis der Kinderrechte und im Sinne der Inklusion ist der Schutz vor Gewalt aller
4



Kinder eine Selbstverstandlichkeit. Daher gilt es, die Sicherheit aller Kinder in den Blick zu
nehmen und hierbei grundlegende kulturelle und gesellschaftliche Diversitatsaspekte zu
beachten. Jegliche Formen von Gewalt werden nicht toleriert. Die Einrichtung darf
Gewaltrisiken und erfolgte Gewaltvorkommnisse nicht tabuisieren.

Unter Gewalt verstehen wir jegliche Formen korperlicher, psychischer, verbaler und
struktureller Gewalt, die sich gegen die personliche Unversehrtheit der Menschen richten.



4. Pravention in der padagogischen Arbeit

Wo Kinder sind, muss Kinderschutz sein.

Das vorliegende Schutzkonzept ist im Wesentlichen ein Praventionskonzept. Ziel ist es durch
die inhaltliche Auseinandersetzung, das Thema Schutz von Kindern und Jugendlichen in
Einrichtungen lebendig zu halten und eine nachvollziehbare Wirkung zu erzielen.

Zu einer primaren Pravention gehort es, Gefahrdungspotentiale zu erkennen, einzuschatzen
und zu handeln, um Kindern ein sicheres und geborgenes Umfeld zu bieten.

Wichtige Bausteine der Pravention sind Teilhabe und Beteiligung von Kindern, Eltern und
Mitarbeiter*innen. Partizipation, gegenseitiger Respekt, die Wahrnehmung und Akzeptanz
von Grenzen innerhalb der Einrichtung wird als besonders foérderlich fir die Nachhaltigkeit
eines Schutzkonzepts gesehen.

4.1 Partizipation und Kinderrechte — Grundlagen des Kinderschutzes
Beteiligung scheut Konflikte nicht, sondern greift sie auf und sucht nach Lésungen.

Ein zentraler Punkt der Qualitatsentwicklung und Qualitatssicherung ist es, neben den
Qualitatsmerkmalen fir den Schutz von Kindern vor Gewalt in Einrichtungen auch solche fur
die Sicherung der Rechte von Kindern zu etablieren.

Die Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen sind in 8 8 SGB VIII zum
durchgehenden Handlungsprinzip der Jugendhilfe erklart.

Auch im Kinderschutzgesetz des Landes NRW sind Kinderschutz und Kinderrechte
untrennbar miteinander verbunden. Das Recht der Kinder auf Beteiligung muss demnach in
Kindertageseinrichtungen gewahrleistet sein. Dieses Recht kann in jeweils dem
Entwicklungsstand des Kindes angemessener Form durch dieses selbst oder durch einen
gesetzlichen Vertreter wahrgenommen werden.

Verfahren der Beteiligung und Mdglichkeiten der Beschwerde von Kindern im Kita-Alltag sind
Gegenstand der Betriebserlaubnis fir Kindertageseinrichtungen und somit unumgéanglich.
Aus 8§ 45 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIl ergibt sich, dass diese Beschwerden nicht nur gehort,
sondern in den Kindertageseinrichtungen adaquat behandelt werden missen (vgl.
Landschaftsverband Rheinland, 2019, S.9 ff.)

Partizipation: Damit Kinder sich beteiligen knnen, missen sich zunéchst die Erwachsenen
damit auseinander setzen, was sie Kindern zutrauen und wobei sie bereit sind, Kinder zu
beteiligen. Kinder kénnen ihre Rechte noch nicht selbst einfordern — der Beginn von
Partizipation liegt immer in der Verantwortung der Erwachsenen. Dieses bedarf der Reflexion
des Machtgefalles zwischen Erwachsenen und Kindern. Zunachst gilt es, das eigene
Selbstverstandnis zu reflektieren: Welches Bild vom Kind bestimmt mein padagogisches
Handeln? Welche (Entscheidungs-)Rechte gestehe ich Kindern zu? Welche Anforderungen
stellt die Beteiligung der Kinder an mich? Partizipation muss von den Erwachsenen gewollt
sein und beginnt in ihren Kopfen.

Beschwerdeverfahren: Ein Beschwerdeverfahren eréffnet den Kindern, Jugendlichen,
jungen Frauen und Méannern die Moglichkeit, Kritik zu auf3ern. Dieses Beschwerdeverfahren
ist auch fur (vermutete) Falle sexueller Gewalt geeignet. Eine Beschwerdestelle kann sowohl
intern als auch extern bestehen.

Im Wesentlichen geht es darum, Kindern eine Beteiligung in allen sie betreffenden Themen
und Aufgaben des Alltags zu ermdglichen, damit sie als Gestalter ihres eigenen Lebens,



Selbstwirksamkeit erfahren. Hierbei ist es wichtig, alters- und entwicklungsgemafe
Beteiligungs- und Beschwerdeformen zu entwickeln.

Kinder missen in diese Prozesse aktiv mit einbezogen werden und erleben, dass sie auch
Uber Ausdrucksformen wie Weinen, Zurtickziehen, Aggressivitat und vieles mehr, ernst und
wahrgenommen werden. Kinder missen im Alltag in die Lage versetzt werden sich zu
beschweren und Entscheidungen treffen zu kénnen. Dazu brauchen sie Erwachsene, die
Ihnen alle nétigen Dinge Kleinschrittig nahebringen, die ihnen die Dinge anschaulich
darstellen und sie begreifen lassen.

Dazu gehdrt auch, dass sie ihre Rechte kennen und diese immer wieder im Alltag
prasent sind. Abgesehen von den nicht verhandelbaren UN-Kinderrechten, missen
auch die Kinderrechte in der Kindertageseinrichtung mit den Kindern festgelegt und
visualisiert werden.

Es ist wichtig, dass Kinder fir die Prozesse der Entscheidung und Mitbestimmung Uber einen
Erfahrungsschatz verfiigen, welcher ihnen einen Zugang verschafft. Ein Kind kann nur tber
Dinge entscheiden, die es auch kennt. Daher ist es Aufgabe der PaAdagog*innen in der
Kindertageseinrichtung, Kindern diesen Blick auf die Welt, die kleinen Dinge und die
einzelnen Situationen zu erdéffnen.

Beschwerde- und Beteiligungsstrukturen einrichten und visualisieren.

Beschwerden missen Raum erhalten, in dem sie wahrgenommen, bearbeitet,
ausgewertet und mit ihrem Ergebnis zuriick an die Ersteller gegeben werden, um die
tatséchliche Wirksamkeit prifen zu konnen.

Moglichkeiten von aktiven Beschwerden/Beteiligungen:

- RegelméaRige Zusammentreffen der Gesamtgruppe in Form von Gesprachskreisen,
die die Themen der Kinder gezielt aufgreifen bzw. befragen

- Sprechstunden im Leitungsbtiro

- Sammelbox (z.B. in Form eines Briefkastens) prasent im Eingangsbereich der
Einrichtung und gut sichtbar ftr Grof3 und Klein

- Gespréache im Alltag

- Beobachtung der Kinder — Rlckzug, Trauer, Wut, ...

Beispiele fiir verschiedene Methoden sind:

- Abstimmkarten (z.B. Rot, Griin)

- Punktesystem unter Foto/Bild der Themen

- Geheime Wahl, z.B. Boxen, jeweils mit Foto von Thema mit einem Stimmstein (oder
ahnlichem) pro Kind befiillen lassen

- Befragungsbdgen fur Kinder und Eltern

- Aushénge in Bild und Schrift

Verfahren zur Beteiligung miussen auch auf die Gegebenheiten in der Einrichtung
abgestimmt sein. Diese missen ebenfalls durch Beobachtung und Dokumentation konzipiert
und regelmafig evaluiert werden.

Die Umsetzung in die Praxis soll so erfolgen, dass eine offene Haltung gegenuber
Beschwerden im gesamten Team eingenommen wird. Beschwerden, Kritik wie auch
Anregungen, ldeen und Verbesserungsvorschlage werden als Chance zur (Weiter-)
Entwicklung verstanden.



Bei der Einfuhrung bzw. Weiterfihrung kindgemafer Beteiligungsverfahren erhalten die
Teams Unterstiitzung durch Fachberatungen und oder den Trager, als auch durch Fort- und
Weiterbildungen.

Die Umsetzung der Verfahren zur Beteiligung von Kindern und der Beschwerdeverfahren in
personlichen Angelegenheiten setzt grundsatzlich die Beteiligung der Eltern voraus.
Kindertageseinrichtungen sind gemalf § 22a SGB VIl verpflichtet, mit den
Erziehungsberechtigen zum Wohl der Kinder zusammenzuarbeiten und diese in
wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen. Im Sinne
der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft sind Eltern als Erziehungspartner
wertzuschatzen, ernst zu nehmen und zu unterstitzen.

q r.\\

Recht auf Recht auf freie
Spiel und MeinungsauBerung
Freizeit und Beteiligung

Recht auf Schutz
vor Gewalt

Recht auf Recht auf
Gleichheit Gesundheit
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Die Zusammenarbeit mit Eltern sowie Verfahren zur Beteiligung von Kindern zur
Sicherung ihrer Rechte sind verbindlicher Bestandteil jeder einrichtungsspezifischen
Konzeption (Bildungs- und Erziehungsplan).




4.2

Sexualerziehung in der Kita — ein Thema in der Zusammenarbeit mit Eltern

Was bedeutet das eigentlich?

Vorab sollte zunachst benannt werden, dass kindliche Sexualitat sich von der erwachsenen
Sexualitat unterscheidet. Eine solche Unterscheidung ist elementar wichtig, um
Missverstandnisse, Sorgen und Angste von Eltern zu vermeiden.

Sexuelle Entwicklung ist genauso wichtig und sollte ebenso selbstverstandlich geférdert
werden, wie sprachliche, motorische, soziale und kognitive Entwicklung.

Sexualpadagogische Bildung ist ein integraler Bestandteil des gesamten Erziehungs- und
Bildungsauftrags. Sie bezieht sich auf einen wichtigen Entwicklungsbereich der kindlichen
Personlichkeit, bei dem das kindliche Interesse und seine Bedirfnisse im Vordergrund
stehen.

Warum ist sexuelle Bildung so wichtig?

Die Pravention sexueller Gewalt ist auf sexuelle Bildung angewiesen. Ein positiver Zugang
zum eigenen Korper und zur eigenen Sexualitat ist, nicht nur im Kontext sexueller Gewalt
sondern auch fur den Erwerb von Lebenskompetenzen von zentraler Bedeutung. Anliegen
sexueller Bildung in der Kindertageseinrichtung ist es ein ldentitats- und Selbstwertgefiihl zu
entwickeln, Grenzen zu erfahren sowie eigene Ich-Starke und die Fahigkeit zur Resilienz
auszubilden

Sexualerziehung hingegen meint die intentionalen und gelenkten Lernprozesse durch
Erwachsene, die praktische Umsetzung und intendierte Begleitung von Kindern auf

dem Weg zu mehr sexueller Selbstbestimmung und zum verantwortlichen Umgang mit sich
selbst und anderen.

Durch Aufklarung erhalten Kinder Selbstbewusstsein, dies ermdglicht Kindern schwierige
Situationen eher zu meistern und sich verstandlich mitteilen zu kénnen. Ein nicht auf-
geklartes Kind besitzt keine Sprache Uber Sexualitét, es erschwert ihm, sich im Falle von
Bedrohungen oder Missbrauch mitzuteilen.

Worin liegen die Unterschiede zwischen kindlicher Sexualitdt und erwachsenen Sexualitét:

spielerisch, spontan absichtsvoll, zielgerichtet

nicht auf bestimmte Handlungen auf Entspannung und Befriedigung

ausgerichtet hin orientiert

Erleben des Koérpers mit allen Sinnen eher auf genitale Sexualitat ausgerichtet

(schmecken, riechen, sehen)

selbstbezogen (egozentrisch) Verlangen nach Erregung und
Befriedigung

Wunsch nach Nahe und Geborgenheit Befangenheit

sexuelle Handlungen werden nicht bewusster Bezug zu Sexualitat

bewusst als Sexualitat wahrgenommen
(vgl. Maywald, 2018)



Welche psychosexuellen Entwicklungsstufen gibt es im Kindesalter?

o Erstes Lebensjahr - seelische Ndhe und Urvertrauen:

Mund, Lippen, Zunge sind sensible Korperregionen, mit denen fur das Baby ein
sinnliches Erleben mdglich ist.

e Zweites Lebensjahr - die Genitalien werden entdeckt:

Die Genitalien werden wie andere Kdrperteile auch durch BerUhrungen, Anfassen
und Anschauen entdeckt.

e Drittes Lebensjahr:

Kinder sollten kindgerecht Antworten auf ihre Fragen zu Zeugung, Schwangerschaft
und Geburt erhalten. Im dritten Lebensjahr beginnt die , Trotzphase® hier sollten
Erwachsene das ,NEIN“ von Kindern respektieren. Kinder lernen dadurch sich ernst
genommen zu fuhlen. (Ausnahme: Gefahr in Vollzug, Sicherheits- oder
Gesundheitsgefahrdung)

e Viertes Lebensjahr -Rollenspiele, Doktorspiele, erstes Verliebtsein.

Erste soziale Regeln werden nun erlernt. Wenn Kinder miteinander ,Doktor” spielen,
sind sie von Neugier geleitet, dabei richtet sich ihr Handeln auf die eigene Person.
Die meisten Kinder entwickeln ab dem vierten bis zum siebten Lebensjahr ihre erste
Korperscham.

e Funftes und sechstes Lebensjahr - sexuelle Identitatsentwicklung. Das eigene
Geschlecht wird nun wichtiger, die Abgrenzung zu anderen Geschlechtern wird
deutlicher. Die Bevorzugung gleichgeschlechtlicher Spielpartner*innen verstarktsich.

e Siebtes Lebensjahr bis Pubertat: Vertiefung aller Entwicklungsschritte. Die
gleichaltrigen Kinder in der Peergroup werden immer wichtiger. Die
Hormonproduktion kommt langsam in Gang.

4.3 Formen von Gewalt und Grenzverletzung
Was ist Gewalt?

Einleitend ist festzuhalten, dass Gewalt gegeniber Kindern, Jugendlichen und
Schutzbefohlenen in vielfaltigen Erscheinungsformen auftreten kann. Im Folgenden wird der
Versuch unternommen diese Vielfalt der mdglichen Formen von Gewalt durch Mitarbeitende,
darzustellen. Dabei sollen vereinzelt praxisnahe Beispiele im Bereich der
Kindertageseinrichtungen aufgezeigt werden. Jeder der mit Kindern arbeitet, sollte sich
zunachst bewusst machen, dass Uberall da, wo Menschen miteinander in Beziehung treten,
Grenzverletzungen vorkommen. Wichtig ist es bewusst, transparent und reflektiert damit
umzugehen, um Grenzverletzungen so weit als méglich zu minimieren oder zu verhindern.
Grenzlberschreitungen kdnnen bereits ein Signal auf Vorbereitungen von Ubergriffen (Gewalt)
darstellen.

Grenzverletzungen:

Hierzu zahlen Verhaltensweisen, die die perstnliche Grenze, Gefiihle und Schamempfinden
von Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen Uberschreiten. Die Faktoren fir eine
Grenzverletzung lassen sich nicht immer objektiv erfassen, sie hdngen mit dem subjektiven
Erleben des Menschen zusammen. Das bedeutet, dass Grenzen sich verdndern, wenn sich
die Beziehungen zwischen Menschen wandeln.

tvgl. AJS NRW (0.J.): Kinder- und Jugendarbeit...aber sicher! Prévention von sexuellen Ubergriffen in Institutionen. Die
Arbeitshilfe.
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Fallbeispiel

Leonie (vier Jahre) mdchte gezielt von ihrer langjahrigen Bezugserzieherin getrostet werden,
dabei fordert sie ein, auf den Arm genommen zu werden. Ein paar Wochen spater tritt die
gleiche Situation ein, nur diesmal ist eine andere Erzieherin in der Gruppe. Die Erzieherin
mdchte Leonie trosten und nimmt sie auf dem Arm, jedoch hat Leonie dies nicht eingefordert.

= In diesem Beispiel kann von einer Grenzverletzung aufgrund von unprofessionellen
Verhalten ausgegangen werden.

Ubergriffe (= Gewalt)?

Ubergriffe geschehen im Gegensatz zu Grenzverletzungen fast nie zufallig oder aus Versehen.
Sie resultieren aus einem grundlegend fachlichen und persénlichen Mangel heraus und
kénnen Kindern sowohl kérperlich als auch seelisch schaden. Ubergriffe sind Ausdruck eines
unzureichenden Respekts gegeniiber Kindern. Ubergriffe kénnen zum Teil als eine gezielte
Desensibilisierung im Rahmen der Vorbereitung eines sexuellen Missbrauchs / eines
Machtmissbrauchs gedeutet werden. Ubergriffige Beschéftigte setzen sich bewusst tiber den
Widerstand der ihnen anvertrauten Kinder, die Grundsatze des Tragers (Leitsatze,
Konzeptionen, Dienstanweisungen, Verhaltenskodexe etc.), Uber gesellschaftliche Normen
oder allgemeingiltige fachliche Standards hinweg.

Sexueller Missbrauch

»Als sexuellen Kindesmissbrauch bezeichnet man alle Handlungen, die eine altere Person an
einer jingeren Person zu Befriedigung sexueller Interessen durchfihrt. Bei diesen
Handlungen fehlt das Einverstandnis. Es besteht keine Gleichheit zwischen den Beteiligten.
Aufterdem wird haufig Zwang ausgeibt.” 3

Fallbeispiel Ubergriffe in Form von Vernachldssigung und kérperlicher Gewalt

Eine Erzieherin und ein Erzieher einer Krippengruppe wollen nach der Schlafenszeit mit den
Kindern in den Au3enspielbereich gehen. In der Garderobe, als die meisten Kindern schon
angezogen sind, stellt der Erzieher fest, dass der zweijahrige Max offensichtlich eine volle
Windel hat. Da er jedoch gleich Feierabend hat, schickt er Max trotzdem nach drauf3en zum
Spielen. Nach einer Weile bemerkt die Erzieherin, dass Max von dem Kollegen nicht gewickelt
wurde.

Sichtlich genervt nimmt sie den Jungen an der Hand und fuhrt ihn zum Wickeltisch im
Waschbereich. Auch Max hat schlechte Laune, lieber ware er sofort gewickelt worden. Beim
Ausziehen straubt er sich und zappelt mit den Beinen. Es entwickelt sich eine kleine Rangelei,
in deren Verlauf die Erzieherin schlie8lich die Geduld verliert. Sie halt ihm die Beine fest,
sodass er sich kaum noch bewegen kann. Max lasst nun die Prozedur tber sich ergehen und
fangt an zu schluchzen. Die Erzieherin wechselt routiniert die Windel, zieht ihn wieder an und
geht danach mit ihm zu den anderen Kindern zurlck.

= In diesem Beispiel finden gleich zwei Ubergriffe statt. Der Erzieher flihrt bewusst eine
korperliche und seelische Vernachlassigung herbei. Die Erzieherin wendet als Intervention
eine Machtausiuibung (Machtmissbrauch) in Form von koérperlicher Gewalt an.

2vgl. Deutscher paritatischer wohlfahrtsverband Gesamtverband e. V. (0.J.): Arbeitshilfe Kinder- und Jugendschutz in
Einrichtungen. Gefahrdung des Kindeswohls innerhalb von Institutionen.
3 (Dyer, Anne/ Steil, Regina: Starke Kinder, Strategien gegen sexuellen Missbrauch, Géttingen u.a. 2012 S.12)
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Formen von Gewalt gegen Kinder durch padagogische Mitarbeiter*innen*:

Seelische Gewalt

beschamen, demiitigen, ausgrenzen, isolieren, diskriminieren,
uberfordern, tberhuten, ablehnen, bevorzugen, abwerten, standig
mit anderen Kindern vergleichen, Angst machen, anschreien,
bedrohen, beleidigen, erpressen

Seelische
Vernachlassigung

Korperliche
Gewalt

Korperliche
Vernachlassigung

Vernachlassigung
der
Aufsichtspflicht

Sexualisierte
Gewalt

emotionale Zuwendung oder Trost verweigern, mangelnde
Anregung, ignorieren, verbalen Dialog verweigern, bei korperlichen,
seelischen oder sexuellen Ubergriffen unter Kindern nicht eingreifen

unbegriindet festhalten, einsperren, festbinden, schlagen, zerren,
schubsen, treten, zum Essen zwingen, verbrihen, verkihlen,
vergiften

unzureichende Korperpflege, mangelhafte Ernahrung,
unzureichende Bekleidung, Verweigerung notwendiger Hilfe (z.B.
nach Unféllen) und Unterstitzung

Kinder unangemessen lang oder in gefahrlichen Situationen
unbeaufsichtigt lassen, Kinder ,vergessen®, notwendige
Sicherheitsvorkehrungen oder Hilfestellungen unterlassen, Kinder in
gefahrliche Situationen bringen.

ein Kind ohne dessen Einverstandnis oder gegen seinen Willen
streicheln oder liebkosen, kussen, kdrperliche Nahe erzwingen, ein
Kind ohne Notwendigkeit an den Genitalien berihren, ein Kind
sexuell stimulieren, sexuelle Handlungen durch ein Kind an sich
vornehmen lassen, sexuelle Handlungen im Beisein des Kindes
vornehmen, Kinder zu sexuellen Posen auffordern, Kinder nackt oder
in sexuell aufreizenden Positionen fotografieren

Gemeinsam stellen alle Formen von Gewalt einen erheblichen fehlenden Respekt vor der
Integritdt eines Kindes und die Verletzung seiner Rechte auf koérperliche und seelische
Unversehrtheit und auf gewaltfreie Erziehung dar.

Haufig Gberschneiden sich unterschiedliche Formen von Gewalt oder treten in Kombination
auf. So verletzt beispielsweise korperliche Gewalt immer auch die Seele des Kindes.

In Fallen von Ubergriffen jeglicher Form sind die Trager zur Intervention verpflichtet und
in der Folge Konsequenzen zu ziehen, um das Kindeswohl zu sichern.

*https://www.nifbe.de/component/themensammlung?view=item&id=944:fehlverhalten-und-gewalt-durch-
paedagogische-fachkraefte-in-kitas&catid=273
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4.4 Die Verhaltensampel

Im Kitaalltag sind die padagogischen Mitarbeiter*innen taglich gefordert, inr padagogisches
Handeln zu reflektieren und zu prifen. Denn es ist oft gar nicht so leicht zu entscheiden,
wann das eigene Verhalten padagogisch sinnvoll oder tbergriffig ist und eine Gefahrdung
des Kindeswohls bedeutet.

Es gibt aber einige Punkte, die eindeutig eine Verletzung oder unangebrachte MalRnahmen

darstellen. Die nachfolgende ,Ampel* ist als Beispiel zu verstehen und hat keinen Anspruch

auf Vollstandigkeit. Sie soll eine erste Orientierung geben und zur Diskussion im Team
anregen. Die Haltung zum Kinderschutz und grenzverletzendem Verhalten ist immer in

hohem Malf3e von eigenen/ soziologischen Erfahrungen und kulturellem Hintergrund gepragt,
daher lohnt es sich diese regelmafiig zu reflektieren.

Die folgende Verhaltensampel kann die geeignete Basis flr die weitere
Auseinandersetzung mit dem Schutzkonzept sein.

Gelbe Ampel =

Dieses Verhalten
ist kritisch und fur
die Entwicklung
von Kindern und
Jugendlichen nicht
forderlich

absichtlich weh tun (schlagen/ stauchen/ schiitteln)
einsperren / alleine lassen

ungewollte Kérperberiihrungen

Angst einjagen / bedrohen / quélen

die Aufsichtspflicht verletzen

andere zu etwas Verbotenem zwingen
Missbrauch

Gewalt zulassen / nichts dagegen unternehmen
Nahrungsentzug

zum Essen / Trinken zwingen

erniedrigen, blo3stellen, demutigen

keine Regeln festlegen

grundloses rumkommandieren / schikanieren
durchdrehen / anschreien

beleidigen / beschimpfen / Kraftausdriicke sagen
nicht anhéren / nicht zu Wort kommen lassen
unzuverlassig sein / Absprachen nicht einhalten
Wut an anderen auslassen

Das Kind gegen des Willen wickeln
gerechtfertigte Bedirfnisse der Kinder ignorieren
kein Schutz vor nicht altersgeméaien Medien
Entzug von Zuwendung

verspotten / auslachen

Griine Ampel =

Verhalten, das
padagogisch
richtig ist, Kindern
aber nicht immer
gefallt

die in der Gruppe besprochenen Regeln einhalten
aufriumen

verbieten anderen zu schaden

etwas mit den Eltern absprechen

witterungsbedingte Kleidung anziehen

Gefahren fiir das Kind abwenden

Kinder begleiten, Konflikte friedlich zu |6sen

Regeln zum Friihstiick (StiRigkeiten im Ubermal verbieten)
Grenziberschreitungen unter Kindern / Erzieher*innen
unterbinden
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4.5 Kindeswohl — Anforderungen an das Personalmanagement

Der Schutz vor (sexualisierter) Gewalt wird vom Trager und den Teams als kontinuierlicher
Prozess verstanden.

Mit dem Ziel das fertig formulierte Schutzkonzept nachhaltig und wirksam zu implementieren,
ist eine strukturelle und personelle Verankerung des Themas sowie die kontinuierliche
Auseinandersetzung und Weiterentwicklung auf verschiedenen Ebenen erforderlich.

¢ Die Haltung des Tragers, der Einrichtung und der Mitarbeitenden spiegelt sich u.a.in dem
einrichtungsspezifischen, sexualpadagogischen Konzept wider. Dies ist die
verbindliche Handlungsgrundlage fir alle.

¢ Um das Schutzkonzept lebendig zu halten, braucht es Zeit und Freiraume. In
Teambesprechungen werden das Schutzkonzept und/oder einzelne Teile in
festgelegten Zeitabstdnden mindestens jedoch 1mal/Jahr tUberprift und im Team
erortert.

¢ Die vorliegenden Leitfragen (siehe Anhang) regen zur regelmafigen Reflexion im Team
an und sollen Mitarbeitende sensibilisieren, Grenziiberschreitungen und die Anbahnung
sexueller Ubergriffe wahrzunehmen und zu unterbinden.

¢ Pravention beginnt mit einer Situationsanalyse/ Risikoeinschatzung der strukturellen
und arbeitsfeldspezifischen Risiken, die zu dem jeweiligen Handlungsbereich gehdren. In
diesem Zusammenhang sind spezifische Informationen und Mal3Bhahmen festzulegen
und durchzufihren.

¢ Das Verfahrensschema vermittelt Handlungssicherheit bei Verdachtsfallen oder beim
Umgang mit Ubergriffen. Darliber hinaus kann es bei der nachtraglichen Klarung bzw.
Aufarbeitung zurickliegender Falle hilfreich sein.

e Dietragereigene Fachberatung und Supervision werden in Fragen der
Konzeptionsstarkung, dem Krisen- und Konfliktmanagement sowie zur Moderation von
Konfliktgesprachen vorgehalten.

Unseren Mitarbeitenden ist bewusst, dass sie in ihrer Rolle und Funktion eine besondere
Vertrauens- und Autoritatsstellung haben. Klare und verbindliche Regeln beziiglich eines
achtsamen und respektvollen Umgangs mit den uns anvertrauten Menschen sind deshalb
notwendig.

In einer Selbstverpflichtungserklarung (siehe Anlage) haben alle Mitarbeitenden die
geltenden Regeln zum achtsamen Umgang mit den ihnen Anvertrauten mit ihrer Unterschrift
anerkannt. Alle Kitas sind aufgrund § 72a S. 3 SGB VIII / KIHG verpflichtet, sich ein
erweitertes, polizeiliches Flihrungszeugnis auf der Grundlage des § 30a BZRG vorlegen zu
lassen.

Die Vorlagepflicht gilt auch fur BufDis und FSJ-lerinnen. Fir Praktikant*innen gilt die
Vorlagepflicht dann, wenn sie langer als ca. einen Monat in der Kita bleiben. Zum 01. Januar
2012 wurde die Vorlagepflicht auch auf alle Ehrenamtlichen, die im Bereich der Kinder- und
Jugendbhilfe tatig werden, erweitert.
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Das Thema Schutz vor (sexualisierter) Gewalt ist im Personalmanagement verankert.
Beispielsweise durch:

¢ regelmalige Personalentwicklungsgesprache,

e teambildende MaRnahmen

¢ und individuelle MaBnahmen mit den Schwerpunkten Umgang mit Stress

e Selbstfiirsorge der Mitarbeiter*innen

e Gefahrdungsbeurteilung zu korperlichen und psychischen Belastungen

¢ QualifizierungsmafRnahmen und Schulungen

o Selbstverpflichtungserklarung

o Erweitertes FUhrungszeugnis

5. Intervention

Eine Intervention wird nétig, wenn es Ereignisse oder Entwicklungen innerhalb der
Einrichtung gibt, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu be-
eintrachtigen. Neben Pravention und Beteiligung sollte ein Trager folglich festlegen, wie im
konkreten Verdachtsfall zu handeln ist.

Im Folgenden werden aus diesem Grund zwei Verfahrensablaufe vorgestellt, die der
Orientierung dienen und die ggf. vom Trager zu konkretisieren sind.

Der Verfahrensablauf 1 bezieht sich auf inter- sowie au3erinstitutionelle Gefahrdungs-
situationen von Kindern untereinander oder im hauslichen, familiaren Umfeld.

Der Verfahrensablauf 2 bezieht sich auf die Gefahrdung durch Mitarbeiter*innen der
Kindertageseinrichtung. Sollten Vorwiirfe gegen die Leitung bestehen, muss direkt die
Tragerebene informiert werden.

Eine Kindeswohlgefahrdung liegt dann vor, wenn
* Eltern ihre elterliche Sorge missbrauchen,
* Kinder vernachlassigt werden,
* Eltern unverschuldet als Eltern versagen sowie
* wenn Dritte, z.B. Mitarbeitende oder Kinder, sich gegentber einem anderen Kind
missbrauchlich verhalten.

Eine Gefahrdung des kdrperlichen, geistigen oder seelischen Wohls sowie des
Vermogens eines Kindes ist in 8§ 1666 Abs.1 BGB definiert
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5.1 Verfahrensschema | bei Verdacht von Kindeswohlgefdahrdung (§ 8a)

Oberstes Gebot:
Den Schutz des Kindes sicherstellen und Ruhe bewahren

Erkennen und Dokumentieren von moglichen Anhaltspunkten einer
Kindeswohlgeféahrdung

Gewalt
M M

beobachtet durch Mitarbeiter*innen, Mitteilung durch auRenstehende Dritte, Mitteilung durch Betroffene von

Ersteinschatzung der Gefahrdungslage
von mind. 2 Fachkraften

Sofortige Information an die Leitung und Trager

Veranlassung
weiterer
MaRRnahmen

Ja Nein

Gewichtige Anhaltspunkte liegen vor
Gefahrdungseinschatzung durch
Einbeziehung der Leitung, Bereichsleitung, ggf.
tragereigene insoweit erfahrenen Fachkraft

Anhaltspunkte sind unbegrindet
Dokumentation und Ende des
Verfahrens

Bunpiyejes a1y

Meldung § 8a durch
den Trager an das JA

Gesprach mit Eltern und ggf. Kind,
5 wenn der wirksame Schutz des
Kindes gewabhrleistet ist.

Schutz- Zielvereinbarung erstellen
— ggf. unter Einbeziehung der

Keine Kindeswohlgefahrdung
erkennbar - aber
Unterstutzungsbedarf / ggf.
Vermittlung von Hilfsangeboten
weitere Beobachtung

insoweit erfahrenen Fachkraft im
Kinderschutz

Gezielte MaRnahmen
einleiten

Fortsetzung nachste Seite
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BunpyJtees ainyy

Werden die vereinbarten
MaRnahmen umgesetzt?

Hilfen sind erfolgreich

Gesprach mit Eltern/
anderen Sorgeberechtigen
zur Stabilisierung
weitere Beobachtung

Eltern sind nicht kooperativ

Interne Hilfsangebote
werden nicht
angenommen/umgesetzt

Erneute Hinzuziehung der
insoweit erfahrenen
Fachkraft

Gesprach mit den
Sorgeberechtigten mit
Hinweis auf die
sinnvolle/notwendige
Einschaltung des ASD

Weiterleitung/Ubergabe an
den ASD/Jugendamt
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5.2 Verfahrensschema Il bei Verdacht von Kindeswohlgeféahrdung durch
Mitarbeiter*innen in einer Einrichtung

Oberstes Gebot:
Den Schutz des Kindes sicherstellen und Ruhe bewahren

Hinweise auf Kindeswohlgeféahrdung
beobachtet durch
Kinder, Mitarbeiter*innen, Eltern/Personensorgeberechtigte,
Angehorige, Strafverfolgungsbehérde

4 U

Sofortige Information an die Leitung und Trager

Jegliche Kommunikation nach auf3en erfolgt immer in Abstimmung mit dem Trager
Keine Information an Polizei, Jugendamt, Staatsanwaltschaft

ohne vorherige Genehmigung des Tragers.

I

Plausibilitatsprifung / Einschatzung der Gefahrdungslage durch Trager und Leitung
Einbeziehung der insoweit erfahrenen Fachkraft im Kinderschutz (§88a und b SGB VIII)
+ Information an den Landschaftsverband

c m < W
= @ @D
<z <2E g <
EE 8 C—Q =1 g g:
S = el [ I o
=] 20 @ =@
=& 738 ©
e (]
Meldung § 47 Meldung § 47 Meldung § 47
an den Landschaftsverband, an den Landschaftsverband, an den Landschaftsverband,
das Jugendamt das Jugendamt das Jugendamt
und den Spitzenverband und den Spitzenverband und den Spitzenverband
Rehabilitation des Freistellung und Abstimmung des Einschalten der
Mitarbeiters / der weiteren Vorgehens Strafverfolgungsbehdrden
Mitarbeiterin mit der Mitarbeiterin / dem Mitarbeiter
bis zur endgiltigen Kléarung,

Beratungsangebot fiir das Team (Supervision)

Information aller Eltern
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Beobachtungen, Gesprache, eingeleitete MaRnahmen und deren Verlauf grundsatzlich
dokumentieren

Vorschnelle Aktionen schaden allen Beteiligten

Die beratende Beiziehung eines von der betroffenen Organisation unabhéngigen
Sachverstandes sowohl zu Beurteilung des Verdachtsmomentes wie auch im Hinblick auf
notwendige weitere MaRnahmen wird empfohlen.

6. Aufarbeitung und Rehabilitation

Jedem Verdacht einer Grenzverletzung bzw. strafbaren Handlung ist umgehend sorgfaltig
nachzugehen. Solange der Verdacht nicht bestatigt ist, gilt jedoch immer die Unschulds-
vermutung.

Erweist sich ein Verdacht als unberechtigt, wird das Verfahren eingestellt und der Trager
muss alles Mégliche tun, um die betroffene Person, die falschlicherweise einem Verdacht
ausgesetzt war, konsequent zu rehabilitieren. Denn gerade ein ausgesprochener, nicht
bestatigter Verdacht ist mit einer hohen Emotionalitat und psychischen Belastung fur den
Betroffen und alle Beteiligten verbunden.

Ist es in einer Kita zu Grenzverletzungen bzw. Gewalt und/oder Missbrauch gekommen, ist
nicht nur aktuell zu intervenieren, sondern das Geschehen im Team, in der Gruppe und auch
mit den nicht betroffenen Eltern aufzuarbeiten.

Die Verantwortung hierfur liegt beim Trager.

Denn gerade solche Krisen bieten die Chance auf Weiterentwicklung und
Professionalisierung. Die Auseinandersetzung mit Fragen: ,Wie konnte es zu dem Ubergriff
kommen?“ oder ,An welchen Stellen hatten wir friiher intervenieren und handeln miissen?”
koénnen sich positiv darauf auswirken.

Fur das Team und die Aufarbeitung des Verdachtsfalls kann dabei Hilfe von auRen sehr
nutzlich und unterstitzend sein.

Eine nachhaltige Aufarbeitung von aktuellen Fallen sexueller, kdrperlicher oder seelischer
Gewalt in Institutionen ist ein langfristiger Prozess, der die Bereitschaft der Institution
voraussetzt, sich mit den eigenen Gelegenheitsstrukturen auseinanderzusetzen

(z. B. strukturelle Unklarheiten, fachliche Defizite).

Auftrag des prozessorientierten und nachhaltigen Aufarbeitungsprozesses ist,

e abzuklaren, ob allen unmittelbar oder mittelbar Betroffenen, die notwendige Hilfe,
Unterstitzung und externe Beratung angeboten und vermittelt wurde,

e zu untersuchen, welche Strukturen in der Einrichtung dazu beigetragen haben, dass
es zu Grenzverletzungen bzw. Gewalt und/oder Missbrauch kommen konnte,

e die unter der Beteiligung von Kindern zu leistende Weiterentwicklung des
institutionellen Schutzkonzepts anzustofR3en und zu begleiten,

e Sorge dafur zu tragen, dass das Vertrauen zwischen allen Betroffen und Beteiligten
wieder hergestellt werden kann und sie sich in der Einrichtung wieder wohl fiihlen
kdénnen,

e oder bei einem Wechsel der Einrichtung zu unterstitzen.
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Rehabilitationsverfahren fur zu Unrecht beschuldigte Beschaftigte

Um den Schaden fur zu Unrecht beschuldigte Beschéaftige mdglichst gering zu halten, enthalt
die vorliegende Handlungshilfe ebenfalls Mal3hahmen zur Bearbeitung eines ausgeraumten
Verdachts. Ziel sollte sowohl die vollstandige gesellschaftliche Rehabilitation als auch die
Wiederherstellung der beruflichen Reputation des Mitarbeitenden sein, der / die
falschlicherweise unter Verdacht geraten ist.

Wichtig sind die Durchfiihrung/ Information, die Nachsorge fiir die betroffenen Person und
eine intensive Nachbereitung im Team, aber auch gegenuber Eltern und Elternvertreter/-
innen. Die Offentlichkeit im eigenen Sozialraum muss ausreichend informiert werden.

Alle Informationen, vor allem nach auf3en, laufen dabei ausschlie3lich tber die Leitung in
enger Absprache mit der verantwortlichen Stelle des Tragers

¢ Die zustandige Leitung informiert sowohl den Mitarbeitenden, als auch das
betroffene Team ausfuhrlich Uber das Rehabilitationsverfahren. Der Schwerpunkt
liegt dabei auf der eindeutigen Ausraumung des Verdachts. Der Datenschutz
findet bei allen Verfahrensschritten Berticksichtigung.

¢ Im Rahmen der Aufklarung eines Verdachts, ist eine Dokumentation Uber die
informierten Personen und Dienststellen wichtig, um diese bei einer
anschliel3enden Rehabilitation vollstéandig dartber zu informieren. Informationen
an einen darlber hinaus gehenden Personenkreis werden mit der/dem
betroffenen Mitarbeiter*in abgestimmt.

Ziel der Nachsorge ist die volle Wiederherstellung der Arbeitsfahigkeit der beteiligten
Mitarbeiter*sinnen. Dies bedarf einer qualifizierten (externen) Begleitung. Sollten dem/der
betroffenen Mitarbeite*in durch das Verfahren unzumutbare Kosten entstanden sein, so pruft
der Tréger, ob er den/ die Mitarbeiter*in unterstiitzen kann. Hieraus entsteht allerdings kein
grundsatzlicher Anspruch auf Entschadigungsleistungen. Auch ein gutes System praventiver
MalRnahmen garantiert leider keinen Schutz auf Dauer, wenn es nicht regelmafig in den
Blick genommen und angepasst wird (vgl. Deutscher Kinderschutzbund, 2012 KA 1033).

Fur das Team ist die Wiederherstellung der Vertrauensbasis und der Arbeitsfahigkeit unter
den betroffenen und beteiligten Mitarbeiter*innen wichtig. Die Mitarbeiter*innen missen
begleitet werden, bis das Thema ganzlich abgeschlossen ist.

Die einzelnen Schritte dieses Verfahrens werden sorgfaltig dokumentiert. Der/die betroffene
Mitarbeiter*in entscheidet nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht, ob die
Dokumente vernichtet oder aufbewahrt werden.

§ 47 Abs. 2 SGB VIII hat der Trager eine mindestens funfjahrige Aufbewahrung der
einrichtungsbezogenen Aufzeichnungen sicherzustellen.

DSGVO (Art. 17 Abs. 1 lit.a)) personenbezogenen Daten sind zu I6schen, wenn sie fiir den Zweck der
Erhebung nicht mehr notwendig ist.

Unsere Empfehlung:

Die Dokumentationsunterlagen zwischen Einrichtung, Trager und Jugendamtern sollten anonymisiert
und flr 5 Jahre aufbewahrt werden.
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Einrichtungsspezifische Bestandteile des Schutzkonzepts

AWO Kindertageseinrichtung:
Eulenkinder

Grubenweg 1
50374

1. Risikoanalyse
(Die in der Anlage formulierten Fragestellungen und deren Beantwortung sollen die Teams

bei der Erstellung der Risikoanalyse unterstiitzen.)
15/02/2026

erledigt am/ siehe Protokoll vom:

2. Verfahrenswege

(gdf. tragerspezifische oder einrichtungsspezifische Anpassung der in Kapitel 5.1 und 5.2
abgebildeten Verfahrensschemata)

3. Ansprechpartner*innen
Vorgesetzte*r (FGL): Verena Kleinfeld Fachberatung Krisenintervention: Shyrete Ramadani

4. Wichtige Informations- und Beratungsangebote:

Hilfetelefon sexueller Missbrauch des unabhéngigen Beauftragten der
Bundesregierung fur Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs
Telefon: 0800 22 55 530 (konstenfrei und anonym)
https://beauftragter-missbrauch.de

Das Schutzkonzept ist Bestandteil unserer einrichtungsspezifischen Konzeption. Aussagen
zu folgenden Themen finden sich in der Einrichtungskonzeption.

Beschwerdeverfahren
Kinderrechte / Partizipation
Sexualpadagogisches Konzept
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Anlagen:
1. Selbstverpflichtung

Beispiel einer Selbstverpflichtungserklarung fur haupt- und nebenamtliche
Mitarbeiter*innen in Kindertageseinrichtungen

Unser Ziel ist es allen Madchen und Jungen in unseren Kindertageseinrichtungen ein
gesundes Aufwachsen zu ermdglichen und den gesetzlichen Kinderschutz
verantwortungsvoll zu erftllen.

Dies beinhaltet den Schutz der Kinder vor Grenzverletzungen und Gewalt jeglicher
Art sowie vor sexuellen Ubergriffen. Hierbei miissen wir spezifische Bedingungen,
Bedarfs- und Gefahrdungslagen von Madchen und Jungen sensibel beachten.
Taterinnen und Téater sollen in unserer Arbeit keinen Platz haben.

Grundlagen unserer Arbeit sind das
e Kinderbildungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
e das Leitbild und die Grundwerte der AWO
o die Konzeption der Einrichtung
e und das Schutzkonzept

Daher gilt die folgende Selbstverpflichtung

e Ich verpflichte mich, alles in meiner Macht Stehende zu tun, dass Kinder und
Jugendliche in unseren Einrichtungen vor koérperlicher, seelischer und sexueller
Gewalt bewahrt werden.

e Ich respektiere die Gefiihle der Kinder und Jugendlichen.

¢ Ich nehme die individuellen Grenzsetzungen und die Intimsphére dermir
anvertrauten Kinder und Jugendlichen wahr und ernst.

e Ich erkenne an, dass jeder Mensch ein Individuum mit eigener Personlichkeit ist.

¢ Ich respektiere die Kinder und Jugendlichen und bringe ihnen Wertschatzung und
Vertrauen entgegen.

¢ Ich gestalte die Beziehungen zu den Kindern und Jugendlichen transparentund
gehe verantwortungsbewusst mit Nahe und Distanz um.

¢ Mit den Eltern der betreuten Kinder arbeite ich vertrauensvoll zusammen,
respektiere sie in ihrer Verantwortung und informiere sie Gber unsere Grundsétze
fur das Kindeswohl.

e Mirist bewusst, dass es ein Machtgefalle zwischen Mitarbeiter*innen einerseits
und Kindern und Jugendlichen andererseits gibt.

¢ Mit der mir Ubertragenen Verantwortung in der Mitarbeit gehe ich sorgsam und
bewusst um. Insbesondere missbrauche ich meine Rolle als Mitarbeiter*in nicht
fur sexuelle Kontakte zu mir anvertrauten jungen Menschen.

e Ich verzichte auf verbal und nonverbal abwertendes Verhalten.

¢ Ich beziehe aktiv Stellung gegen gewalttatiges, diskriminierendes, rassistisches
und sexistisches Verhalten.

o Konflikte I6se ich gewaltfrei. Ich bemihe mich stets um beschreibende und
nichtwertende AuBerungen aus der Ich-Perspektive. Wenn Konflikte eskaliert
sind, sorge ich fir eine Atmosphére, die eine Rickkehr ohne Niederlage
ermaoglicht.

Quelle: AWO Bundesverband: Schutzkonzept gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in
Einrichtungen und Diensten
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2. Leitfragen:

2.1 Geschlechterrollen im Team und Reflexion der padagogischen Arbeit:

1.

Wie respektieren wir, dass alle Zusammensetzungen von Familien respektiert
werden?

Wie thematisieren wir Klischeevorstellungen von Normalitat und Wertungen tber
ungewohnliche Familienformen vonseiten der Kinder oder Eltern?

Wie beteiligten wir Kinder an der Planung und Gestaltung des Alltags und schaffen
einen Rahmen, in dem Kinder ihre Winsche und Ideen einbringen kbnnen? Findet
Beispiele wie oder wo ihr die Kinder beteiligt.

Wie werden die Anliegen von Jungen und Madchen im Alltag der Kitagleichermal3en
bertcksichtigt, ohne sie mit geschlechterstereotypen Zuschreibungen zuverbinden?
Wie und wo geben wir den Kindern Impulse, um Spiele in Hinblick auf
Geschlechterrollen vielseitig zu gestalten?

Wo ermdglichen wir Kindern geschlechteruntypische Rollenauszuprobieren und mit
ihnen zu experimentieren?

Wie zeigen sich unsere geschlechterbewusste Haltung und Arbeitsweise in der
Konzeption, dem padagogischen Angebot und der AuBendarstellung?

2.2 Risikoanalyse

Mit welcher Zielgruppe arbeitet die Organisation?

Bestehen besondere Gefahrenmomente (z.B. bei

Menschen mit Behinderung, bestimmten Altersgruppen, etc.?)

Gibt es Regeln fur den angemessenen Umgang mit Nahe und Distanz oderist dies
den Beschéftigten Uberlassen?

Entstehen in der Arbeit besondere Vertrauensverhdltnisse und wie kannvorgebeugt
werden, damit diese nicht ausgenutzt werden?

Gibt es spezifische bauliche Gegebenheiten, die Risiken bergen?

Gibt es nicht aufgearbeitete Vorerfahrungen mit sexualisierter Gewalt?

Gibt es klar definierte Zustandigkeiten? Werden diese tatsachlich ausgefillt odergibt
es informelle Strukturen?

Welche Kommunikationswege bestehen in der Organisation, sind sietransparent
oder leicht manipulierbar?

Gibt es wirksame praventive MalRnahmen bei bereits identifizierten Risiken?
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3. Infoblatt fur Eltern Gber sexuelle Bildung in unseren
Einrichtungen

Liebe Eltern, liebe Personensorgeberechtigten,

mit diesem Infoblatt méchten wir Sie GUber das Thema ,sexuelle Bildung® in der Kita aufklaren.
Viele Erwachsene denken bei dieser Thematik falschlicherweise an die erwachsene
Sexualitat. Daher ist vorab zu benennen, dass sich kindliche Sexualitat von der erwachsenen
Sexualitat unterscheidet.

Sexualpadagogische Bildung ist ein integraler Bestandteilt der gesamten Erziehungs- und
Bildungsbemiihungen. Es bezieht sich auf einen wichtigen Entwicklungsbereich der kindlichen
Personlichkeit, bei dem das kindliche Interesse und seine Bedurfnisse im Vordergrund stehen.

Worin liegen die Unterschiede zwischen kindlicher Sexualitat und erwachsenen Sexualitat?

spielerisch, spontan absichtsvoll, zielgerichtet

nicht auf bestimmte Handlungen auf Entspannung und Befriedigung
ausgerichtet hin orientiert

Erleben des Koérpers mit allen Sinnen eher auf genitale Sexualitat ausgerichtet

(schmecken, riechen, sehen)
selbstbezogen (egozentrisch) Verlangen nach Erregung und Befriedigung
Wunsch nach Nahe und Geborgenheit Befangenheit

sexuelle Handlungen werden nicht bewusst = bewusster Bezug zu Sexualitat

als Sexualitdt wahrgenommen
(vgl. Maywald, 2018)

Ziele von Sexualerziehung in der Kita sind u.a.:

- Kinder entwickeln ein positives Selbstbild (Annahme des eigenen Korpers, der
Bedurfnisse und Gefiihle)

- Kinder lernen, dass sie nicht unterdriickt werden dirfen und Giber sich und den eigenen
Kdrper selbst bestimmen kénnen (Lernen NEIN! zu sagen)

- Kinder erlangen Grundkenntnisse Uber den eigenen Kérper und tiber das andere
Geschlecht (Geschlechtsteile benennen kdnnen)

Wir hoffen, dass Sie sich nun mit dem vorliegenden Infoblatt Giber die Thematik gut informiert
fuhlen. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, kdnnen Sie sich gerne an uns wenden. °

25



Impressum

AWO Bezirksverband Mittelrhein e. V.
Rhonestralle 2 a

50765 Koln

Web: awo-mittelrhein.de

In Zusammenarbeit mit

Redaktion / Design:

Pauline Krogull | Referentin Kinder undJugend
Fachbereich Spitzen- und Mitgliederverband
E-Mail: pauline.krogull@awo-mittelrhein.de

Verantwortlich:
Michael Mommer | Vorstand (Vorsitzender)

Design Umschlag:
Nina Valerie Krug | Offentlichkeitsarbeit

Bildnachweis:
pixabay.com

Erschienen 2022



mailto:pauline.krogull@awo-mittelrhein.de




	2025_12_Bildungs und Erziehungsplan
	Der Bildungs- und Erziehungsplan besteht aus zwei Teilen:
	Teil 2: Bildungs- und Erziehungsplan Einrichtungsspezifische Schwerpunkte und Ausrichtungen
	Inhaltsverzeichnis:
	1. Beschreibung der Einrichtung
	1.2 Zielgruppen und Einzugsgebiet der Einrichtung
	1.3 Rahmenbedingungen Personal
	Gruppenzusammensetzung
	Öffnungszeiten
	Schließungszeiten
	Bewegung und Körpererfahrungen
	Umwelterziehung und Nachhaltigkeit
	Entwicklung der Persönlichkeit

	Jedes Kind bringt individuelle Bildungspotentiale von Geburt an mit. Das Ziel unserer Arbeit ist, diese Potentiale frühzeitig zu entdecken, fördern und herauszufordern. Das bedeutet auch, die Entwicklung der Persönlichkeit des Kindes zu unterstützen u...
	Situationsorientierter Ansatz
	Wir arbeiten nach dem Situationsorientierten Ansatz und können dadurch gezielt auf die Bedürfnisse, Interessen, Wünsche und Ideen der Kinder eingehen.
	Sprache und Kommunikation
	Körper, Gesundheit, Ernährung
	2. Eingewöhnungsphase
	3. Partizipation und Beschwerden von Kindern
	4. Tagesablauf
	5. Mittagessen
	6. Sicherheit
	7. Hygiene
	8. Regelmäßige Angebote
	9. Medienkonzept
	Medien sind aus der Umwelt und dem Leben der Kinder und Familien nicht mehr wegzudenken. Der Zugang und die Nutzung diverser Medien unterscheidet sich allerdings von Familie zu Familie und wird dort sehr unterschiedlich gehandhabt. Die Kita ist der er...
	Ziele:
	 Den Kindern wird Teilhabe und Chancengleichheit bzgl. Medien ermöglicht, indem alle gleichermaßen Zugang zu Medien haben. Beim Einsatz von Medien steht der Bildungscharakter und der Erwerb einer ersten Medienkompetenz im Vordergrund.
	 Die Kinder sind später in der Lage, sinnvoll aus analogen und digitalen Medien entsprechend der benötigten Informationen oder des aktuellen Kontextes auszuwählen.
	 Kinder machen umfassende ganzheitliche Sinneserfahrungen in der Kita. Diese werden nicht zu Gunsten digitaler Medien vernachlässigt, sondern sollen mit deren Hilfe erweitert werden.
	 Die Fachkräfte geben den Kindern den Raum und die Möglichkeit, die Medienerfahrungen, die diese außerhalb der Kita machen, zu verarbeiten.
	 Durch den sinnvollen und reflektierten Einsatz verschiedener Medien und der Auseinandersetzung mit altersgerechten Medienthemen (z. B. “Wie wird Werbung gemacht?”, “Wie entstehen Fake News?”) erwerben Kinder eine erste kritische Medienkompetenz, die...
	 Die Kinder sind in der Lage, altersentsprechende, kreative Produkte mit den Medien (unter Anleitung) herzustellen.
	 Die pädagogischen Fachkräfte sind dazu in der Lage, die Eltern zu Medienthemen bezogen auf die Kinder kompetent zu beraten, bei Bedarf können die Mitarbeitenden sich immer an die Fachberatung Medienbildung wenden.
	Standards:
	 Alle Kinder haben Zugang zu vielfältigen analogen sowie digitalen Medien. Die pädagogischen Fachkräfte verbinden sie situationsbezogen zu einem sinnvollen Medienmix.
	 Digitale Medien werden vor allem dann eingesetzt, wenn sie einen Mehrwert liefern und Erfahrungen ermöglichen, die analoge Medien nicht bieten können.
	 Es werden die informativen und wissenserweiternden Potentiale von Medien betont, ein passiver Konsum von Medien bleibt in der Kita aus.
	 Produktive und kreative Medienarbeit steht im Vordergrund unserer medienpädagogischen (Projekt-)Aktivitäten. Digitale Medien werden nicht vor, sondern mit den Kindern genutzt.
	 Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen die Kinder darin, die Medienerfahrungen, die sie außerhalb und innerhalb der Kita machen, zu verarbeiten (Medienthemen der Kinder aufgreifen und besprechen).
	 Die pädagogischen Fachkräfte setzen sich mit den Medienthemen der Kinder auseinander und greifen sie in Gesprächen und Aktivitäten auf, z. B. Rollenspiele, Mal- oder Bastelangebote, Bewegungsangebote.
	 Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen die Kinder bei der Entwicklung einer beginnenden Medienkompetenz. Digitale Medien stehen im Alltag als Werkzeuge zur Verfügung, werden weder als Belohnung noch als Strafmittel eingesetzt.
	 Die pädagogischen Fachkräfte sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst und nutzen digitale Medien reflektiert mit den Kindern.
	 Die pädagogischen Fachkräfte begleiten die Kinder bei medienpädagogischen Aktivitäten und haben die Kinder im Umgang mit digitalen Medien im Blick.
	 Es findet eine Auseinandersetzung mit altersgerechten Medienthemen im Kita-Alltag statt. Kinder werden altersgerecht über erste Risiken von Medien aufgeklärt.
	 Alle pädagogischen Mitarbeitenden sind sich ihrer Vorbildfunktion hinsichtlich Mediennutzung bewusst.
	 Alle pädagogischen Mitarbeitenden nehmen verpflichtend an Einführungs- und Auffrischungsschulungen zur Medienbildung in der Kita teil, die vom AWO-Regionalverband durch die Fachberatungen Medienbildung angeboten werden.
	10. Zusammenarbeit mit Eltern
	Voranmeldung und Aufnahme
	Elternmitwirkung
	Elterngespräche
	Elternabende
	11. Kooperationen mit anderen Institutionen
	12. Sexualpädagogik


	2025_12_Kinderschutzkonzept

	Sexualpädagogisches Konzept: 
	spielerisch spontan: 
	absichtsvoll zielgerichtet: 
	eher auf genitale Sexualität ausgerichtet: 
	selbstbezogen egozentrisch: 
	Befangenheit: 
	bewusster Bezug zu Sexualität: 
	1 vgl AJS NRW oJ Kinderund Jugendarbeitaber sicher Prävention von sexuellen Übergriffen in Institutionen Die: 
	2 vgl Deutscher paritätischer wohlfahrtsverband Gesamtverband e V oJ Arbeitshilfe Kinderund Jugendschutz in: 
	Seelische GewaltRow1: 
	beschämen demütigen ausgrenzen isolieren diskriminieren überfordern überhüten ablehnen bevorzugen abwerten ständig mit anderen Kindern vergleichen Angst machen anschreien bedrohen beleidigen erpressenRow1: 
	Seelische VernachlässigungRow1: 
	emotionale Zuwendung oder Trost verweigern mangelnde Anregung ignorieren verbalen Dialog verweigern bei körperlichen seelischen oder sexuellen Übergriffen unter Kindern nicht eingreifenRow1: 
	Körperliche GewaltRow1: 
	unbegründet festhalten einsperren festbinden schlagen zerren schubsen treten zum Essen zwingen verbrühen verkühlen vergiftenRow1: 
	Körperliche VernachlässigungRow1: 
	unzureichende Körperpflege mangelhafte Ernährung unzureichende Bekleidung Verweigerung notwendiger Hilfe zB nach Unfällen und UnterstützungRow1: 
	Vernachlässigung der AufsichtspflichtRow1: 
	Kinder unangemessen lang oder in gefährlichen Situationen unbeaufsichtigt lassen Kinder vergessen notwendige Sicherheitsvorkehrungen oder Hilfestellungen unterlassen Kinder in gefährliche Situationen bringenRow1: 
	Sexualisierte Gewalt: 
	4 httpswwwnifbedecomponentthemensammlungviewitemid944fehlverhaltenundgewaltdurch: 
	Rote Ampel  Dieses Verhalten ist immer falsch Dafür können BetreuerInnen angezeigt und bestraft werden: 
	Gelbe Ampel  Dieses Verhalten ist kritisch und für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen nicht förderlich: 
	Grüne Ampel  Verhalten das pädagogisch richtig ist Kindern aber nicht immer gefällt: 
	Rehabilitation des Mitarbeiters  der Mitarbeiterin: 
	Einschalten der Strafverfolgungsbehörden: 
	Beschwerdeverfahren: 
	Kinderrechte  Partizipation: 
	Sexualpädagogisches Konzept_2: 
	Name der Einrichtung: Eulenkinder
	Straße und Hausnummer: Grubenweg 1
	PLZ und Stadt: 50374
	Datum der Besprechung: 15/02/2026
	Fachberatung Krisenintervention: [Shyrete Ramadani]
	Fachgruppenleitung: [Verena Kleinfeld]
	spielerisch spontanRow1: 
	absichtsvoll zielgerichtetRow1: 
	nicht auf bestimmte Handlungen ausgerichtetRow1: 
	auf Entspannung und Befriedigung hin orientiertRow1: 
	Erleben des Körpers mit allen Sinnen schmecken riechen sehenRow1: 
	eher auf genitale Sexualität ausgerichtetRow1: 
	selbstbezogen egozentrischRow1: 
	Verlangen nach Erregung und BefriedigungRow1: 
	Wunsch nach Nähe und GeborgenheitRow1: 
	BefangenheitRow1: 
	bewusster Bezug zu Sexualität_2: 
	undefined: 


